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Vorwort.

Mängel eigenen Schaffens einzusehen, ist keine Schande. 
Die erste Auflage meines Erläuterungsbuches hatte Mängel 
nach allen Richtungen. Um so dankbarer habe ich es be
grüßt, daß mir der Verlag durch Übertragung der Bearbei
tung einer zweiten Auflage die Gelegenheit gegeben hat, 
dem Buche zu geben, was ihm fehlte. Das war — wie 
angedeutet — viel, der Umfang mußte nicht unerheblich 
größer werden.

Die vorliegende Auflage stellt daher in Wirklichkeit 
eine Reuschöpfung dar. Mein Bemühen ging in erster 
Lüne dahin, alle in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
und in der Berwaltungsübung seit dem Bestehen der 
AO. herausgebildeten Grundsätze der Praxis in übersicht
licher unb leicht faßlicher Form zugänglich zu machen. 
Daneben war ich bestrebt, Zweifelsfragen, die durch die 
Rechtsprechung mit) Verwaltung noch nicht oder unzu
reichend geklärt sind, einer für die Praxis erträglichen 
Lösung zuzuführen.

Die für die Anwendung der AO. in Betracht kommenden 
Vorschriften anderer Gesetze sowie die Ergänzungsbestim
mungen zur AO., die für deren täglichen praktischen Ge
brauch von besonderer Bedeutung sind, sind entweder in 
den Erläuterungen zu den einschlägigen Bestimmungen 
oder im Anhang zum Abdruck gelangt. Boni Abdruck aus-
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genommen worden sind Bestimmungen, die (wie die Stun- 
dungs- sowie die Beitreibungsordnung) wegen zu großen 
Umfangs dazu nicht geeignet schienen. Denn auch handlich 
sollte das Buch bleiben.

Daß nicht einseitiger Fiskalismus das Leitmotiv der 
Darstellung bildet, sondern daß auch die Interessen des an 
der Abgabenerhebung passiv beteiligten Steuerzahlers ihre 
gebührende Berücksichtigung gefunden haben, glaube ich 
ohire Überschreitung derzulässigen Selbstkritik sagen zu dürfen. 

Ich hoffe, mich der Arbeit nicht vergeblich unterzogen 
und trotz der Fülle des bereits vorhandenen Materials 
der Praxis sowohl als dem in Steuersachen rechtsuchen
den Publikum etwas Neues und Brauchbares geboten zu 
haben.

Stettin, im Januar 1927. 
Albert Nieberl.
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Überblick.
Die Reichsabgabenordnung sollte, wie schon die Be

zeichnung kund tut, auf steuerrechtlichem Gebiet zunächst 
das bilden, was die Zivilprozeßordnung aus bürgerlich
rechtlichem, die Strafprozeßordnung auf strafrechtlichem 
Gebiet darstellt: Eine gesetzliche einheitliche Festlegung 
der Normen des Verfahrens, in welchem der Staat 
seine Steueransprüche geltend machen und der Betroffene 
sich nötigenfalls gegen deren Geltendmachung schützen kann. 
Die materielle Regelung der Steueransprüche (deren 
Entstehung, Umfang, Erlöschen usw.) ist Aufgabe der 
einzelnen Steuergesetze.

Der bis zur Durchführung einer einheitlichen Reichs
finanzverwaltung bestehende Mangel einer einheitlichen 
Behördenorganisation, ferner das Fehlen einer durch
greifenden Regelung gewisser allen Steuerarten gemein
samer materieller Oberbegriffe stellten den Gesetzgeber 
vor die Alternative, die genannten Materien entweder 
unter Beobachtung der in anderen Rechtsgebieten durch
geführten systematischen Trennung durch eigene Gesetze zu 
regeln, oder ihre Regelung unter Inkaufnahme des syste
matischen Schönheitsfehlers in die AO. selbst mit aufzu
nehmen. Mit guten Gründen wurde letzterer Weg ge
wählt. So kommt es, daß die AO. in der heute vor uns 
liegenden Form eine eigenartige, immerhin aber gut über
sichtliche Aneinanderreihung organisatorischer, materieller 
und formeller Vorschriften enthält, unter schließlicher 
Einbeziehung sogar des Steuerstrafrechts.

Die AO. zerfällt ihrer äußeren Einteilung nach in fünf 
Stücke:
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1. Einleitende Borschriften;
2. Drei „Teile": Behörden, Besteuerung, Strafrecht;
3. Übergangs- und Schlußvorschriften.
Bezüglich des Zusammenhangs der fünf Stücke und 

ihres rechtlichen Einflusses aufeinander ist folgendes fest
zuhallen.

Die einleitenden und die Schlußvorschriften haben 
Geltung für die AO. in ihrem ganzen Umfange. Das 
gleiche gilt bezüglich des 1. Teils „Behörden". Dagegen 
bilden der 2. und 3. Teil zwei streng voneinander 
zu trennende Abschnitte und es darf nicht etwa die 
zufällige Zusammenfassung derselben durch ein Gesetz zu 
einer Verquickung der beiderseitigen Rechtsnormen Anlaß 
geben. Jeder der beiden Teile ist vielmehr hinsichtlich 
der Regelung und Auslegung aller einschlägigen Begriffe 
(Zuständigkeit, Zustellungen, Fristen, Rechtsmittel usw.) 
als völlig selbständiges Gesetz anzusehen. Nur wo 
der 3. Teil (Strafrecht) cnlsdrücklich Bestimmungen des
2. Teils für anwendbar erklärt (z. B. §§ 394 Absatz 1, 4, 
406 Absatz 4), sind letztere anzuwenden, aber nicht weiter, 
als die ausdrückliche Erstreckung reicht. Wo die AO. im
3. Teil Lücken aufweist, sind dieselben zufolge der all
gemeinen Bezugnahme der §§ 355, 385 durch Heranziehung 
des Reichsstrafgesetzbuchs und der Reichsstrafprozeßord
nung zu ergänzen, nicht etwa burd) analoge Anwendung 
von Vorschriften des 2. Teils.

Der 2. Teil selbst (Besteuerung) enthält in seinen §§ 79 
bis 101, 120 bis 161 Vorschriften materiellrechtlicher 
Natur. Die übrigen Bestimmungen desselben bilden die 
Regelung des Besteuerungsverfahrens und damit 
den eingangs bereits erwähnten Kernpunkt der AO.
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Reichsabgabenordnung.
Vom 13. Dezember 1919 (RGBl. S. 1993). 

(AO.)
Die verfassunggebende Deutsche Nationalversamm

lung hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu
stimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird.

Einleitende Vorschriften.
§ 1. Steuern sind im Sinne der Reichsabgaben

ordnung einmalige oder laufende Geldleistungen*, die 
nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung- 
darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemein
wesen^ zur Erzielung von Einkünften allen auferlegt 
werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das 
Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Zölle fallen dar
unter' nicht darunter fallen Gebühren* für besondere 
Inanspruchnahme der Verwaltung und Beiträge-' 
(Vorzugslasten).

Die Reichsabgabenordnung gilt® nur für die 
Steuern, die ganz oder zum Teil zugunsten des Reichs 
erhoben werden.

Die Reichsabgabenordnung gilt nicht, soweit in 
den einzelnen Steuergesetzen? Abweichendes vor
geschrieben ist.

1 § 1 Abs. 1 formuliert den in vielen Beziehungen (vgl. 
z. B. §§ 108, 121, 127, 220 AO.) wichtigen Begriff der (Steuern 
im Sinne der AO. Wenn auch hierbei in erster Linie nur an
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Lie eigentliche Steuerforderung gedacht ist, so fallen unter 
den Begriff doch auch gewisse Nebenforderungen, wie 
Verzugs- und Stundungszinsen nach §§ 104, 105 AO., ferner 
die früheren sog. Verzugszuschläge. Es sind dies Forderungen, 
welche die Steuerhauptforderung in ihrer einnahmewirt
schaftlichen Bedeutung für den Fislus ergänzen bzw. vor 
Schmälerung schühen. Solche Forderungen teilen die Rechts
natur der betr. Steuer, was u. a. insbesondere für die Frage 
des Rechtsmittelwegs, des Erlasses und der Verjährung von 
Bedeutung ist (vgl. §§ 121, 217 AO., ferner E. Bd. 4 S. 350, 
Bd. 5 S. 59).

Nicht zu den genannten Nebenforderungen zählen dagegen 
Forderungen, die ihren inneren Grund nicht in den erwähnten 
einnahmewirtschaftlichen Erwägungen, sondern in Erwägungen 
verwaltungstechnischer Natur haben, die also gewissermaßen 
steuerlich erzieherische Zwecke verfolgen und den geordneten 
Fortgang der Steuererhebung sichern sollen, z. B. Zuschläge 
nach § 170 Abs. 2 AO. (E. Bd. 6 S. 25), Geldstrafen nach 
§ 202 AO. Die Zuschläge nach § 170 deshalb, weil sie lassen- 
mäßlg zum Steucrsoll gerechnet werden, den Steuern des 
§ 1 AO. gleichzustellen (vgl. Marlull Fin.Ausgl.Ges. S. 309), 
dürfte ihrer inneren Natur nicht gerecht werden.

Daß Vorauszahlungen Steuern sind, bedarf wohl kaum 
der Hervorhebung (vgl. Anm. 4 zu 8 220).

Von dem engeren Begriff der Steuern zu trennen ist der 
in verschiedenen Bestimmungen (vgl. z. B. §§ 104, 298 Abs. 1 
AO.) verwendete umfassendere Begriff der „Geldleistungen, 
die nach den Steuergesetzen geschuldet sind", ferner der Begriff 
der „Ansprüche aus Steuergesetzen" (z. B. § 120 AO.).

2 Solche besondere Leistungen öffentlicher Gemeinwesen 
sind z. B. Lieferung von Holz aus staatlichen Forsten, Lieferung 
von Monopolwaren, Ausführung eines Postbeförderungs
vertrags usw., kurz alle Leistungen, bei denen ein öffentliches 
Gemeinwesen dem Gegenleistenden als Vertragsschließender 
gegenübertritt.
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* D. s. Reich, Lander und Gemeindeverbände. Wenn 
Kirchensteuern oder andere öffentlich-rechtliche Abgaben gemäß 
§ 19 Abs. 2 den Finanzbehörden zur Verwaltung übertragen 
werden, dann fallen auch diese unter $ 1 Abs 1.

4 Daß Gebühren nicht zu den Steuern gehören, braucht 
eigentlich nicht besonders gesagt zu werden, da es sich ja bei 
ihnen im Grunde gleichfalls um Geldleistungen handelt, die 
eine Gegenleistung für eine besondere Leistung des Staates 
darstellen und die eben im Einzelfalle nur von demjenigen 
erhoben werden, der die staatlichen Organe in einer bestimmten 
Sache angeht. Das die Gebühren von den Geldleistungen 
„für besondere Leistungen" im Sinne der Sinnt. 2 scheidende 
Moment liegt aber darin, daß es sich in letzterem Falle um Tätig- 
leiten handelt, mit denen ein öffentliches Gemeinwesen sich 
am allgemeinen Wirtschaftsleben als Erwerbsunternehmer 
beteiligt, während Gebühren für solche Leistungen erhoben 
werben, die ein öffentliches Gemeinwesen in Erfüllung öffent
lich-rechtlicher Aufgaben tätigt.

5 Beiträge sind Geldleistungen von Einzelpersonen, Per
sonenmehrheiten oder Gemeinden an den Staat als Zuschüsse 
zur Durchführung staatlicher Einrichtungen und Maßnahmen 
(z. B. zur Errichtung oder Instandhaltung öffentlicher Ge
bäude, zur Durchführung von Flußkorreltionen).

6 Hier ist nur an die unmittelbare Geltung gedacht. 
Daß jedoch eine Angleichung der landesrechtlichen Vorschriften 
bezüglich Veranlagung, Erhebung, Strafrecht und Straf
verfahren an die Bestimmungen der AO. erwünscht ist, ist 
in § 19 des Finanzausgleichsgesetzes v. 27. 4. 1926 (RGBl. I 
S. 203, vgl. auch $ 15 Abs. 4 daselbst) zum Ausdruck gebracht.

Die Grunderwerbsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und die 
Rennwettsteuer gelten nach ausdrücklicher Vorschrift der 
§§ 36 Abs. 2,41 Abs. 3 und 42 Abs. 3 Fin.AuSgl.Ges. als Steuern 
im Sinne des $ 1 Abs. 2 AO.

7 Hierunter sind nur die nach dem 23. Dezember 1919 
verlündeten Steuergesetze und Gesetzesänderungen
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zu verstehen (RFM. v. 12. 2. 1920 III 4004, RStBl. S. 100). 
Diese nachträglich verkündeten Gesetze setzen also die Bestim
mungen der AO. außer Wirksamkeit, so weit sie mit ihnen 
in Widerspruch stehen.

Gerade umgekehrt verhält es sich mit den der AO. 
vorau-gehenden Steuergesetzen. Diese gelten gemäß 
§ 451 AO. insoweit außer Kraft gesetzt, als sie mit Bestimmungen 
der AO. in Widerspruch stehen. Da- nähere hierüber s. §§ 451ff. 

§ L Gesetz im Sinne der Reichsabgabenordnung ist 
jede Rechtsnorm.

Der Begriff Rechtsnorm umfaßt:
1. Gesetze,
2. Alle sonstigen von gesetzgebenden Faktoren oder von 

Reich-- oder Staatsbehörden erlassenen Vorschriften, soweit 
sie mit Gesetzeskraft begabt sind, d. h. soweit sie erlassen sind 
auf Grund — mittelbarer oder unmittelbarer — gesetzlicher 
Ermächtigung (Verordnungen, sog. Ausführungsvorschriften 
usw.).

Die Frage, ob eine Vorschrift mit Gesetzeskraft l. uutfi. 
Sinne begabt, ob sie also von zuständiger Stelle und inner
halb deS Rahmens der Ermächtigung erlassen ist, darf aller
dings nur durch den Richter nachgeprüft werden (Finanz
gerichte, Reichsfinanzhof). Soweit Finanzbehörden als Ver
waltungsbehörden tätig werden, sind sie an Vorschriften 
und Weisungen der vorgesetzten Verwaltungsbehörden ge
bunden. (Vgl. auch E. Bd. 7 S. 97). Sie werden aber unter 
Umständen zur Vermeidung von Unzuttäglichkeiten gut daran 
tun, begründete Zweifel an der Rechtmäßigkeit oder Zulässig
keit von Berwaltungsanordnungen in entsprechender Form 
zur Kenntnis der anordnenden Behörde auf dem Dienstwege 
zu bringen.

Die finanzttchterliche Nachprüfung von im Verwaltungs
weg erlassenen Vorschriften kann sich nach zwei Richtungen 
hin bewegen. Es kann nämlich erstens fraglich sein, ob eine



Vorschrift (AusführungS- bzw. .Durchführungsbestimmung usw.) 
überhaupt eine gesetzliche Ermächtigung zur. Grundlage hat 
oder ob sie in ihren Einzelheiten sich innerhalb de- Rahmen
einer gegebenen Ermächtigung hält. Ob letztere- der Fall 
ist oder ob eine Vorschrift als dem Gesetz zuwiderlaufend 
abzulehnen ist, wird, wo nicht eine klare Gesetzesvorschrift 
verletzt ist, unter Umständen von einer Klarlegung de- Willens 
und Zweckes des betr. Gesetzes abhängen. Zweitens können 
Zweifel darüber entstehen, ob eine Vorschrift alS solche über
haupt von einer gegebenen Ermächtigung (z. B. der Befreiungs
befugnis deS $ 108 Abs. 2 AO.) Gebrauch machen oder ob sie 
lediglich eine Auslegung des Gesetzes geben will, die für den 
entscheidenden Finanzrichter nicht ohne weiteres bindend 
zu sein braucht (Beispiel E. Bd. 8 S. 45). Ob daS eine oder 
das andere zutrifft, wird beim Mangel einer ausdrücklichen 
Bezugnahme davon abhängig sein, ob nach Form und Stellung 
der.betr. Vorschrift eine innerliche Bezugnahme auf die frag
liche Ermächtigungsvorschrift begründet erscheint. (Die Unter
lassung der Veröffentlichung einer Vorschrift wird im all
gemeinen den Schluß zulassen, daß es sich nur um eine Aus
legungsvorschrift handelt: E. Bd. 11 S. 212.) Ein Bei
spiel bildet die verschiedenartige Umgrenzung des Begriffes 
„Kleinwohnungen für Minderbemittelte" i. S. de- § 8 Nr. 9 
Grunderw.St.Ges. in RFME. v. 26. 2. 21 (RStBl. S. 153) 
und tm Urt. deS RFH. v. 13. 4. 26 (Preuß.Berw.Bl. S. 456); 
der Erlaß v. 26. 2. 21 dürste eine reine Auslegungsvorschrift 
bedeuten.

$ 3. Steuergesetze* im Sinne der Reichsabgabenord
nung sind die Reichsabgabenordnung und die Gesetze, 
die die einzelnen Steuern, für deren Verwaltung die 
Reichsabgabenordnung gilt', regeln oder sichern.

1 Der hier definierte Begriff der Steuergesetze spielt in zahl
reichen Besttmmungen der AO. eine mehr oder minder wichtige 
Rolle, vgl. z. B. §§ 4, 61, 79, 104, 120, 135, 162, 163, 226 

Nieberl, AO. 2. Ausl. 2
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Abs. 2, 298, 299, 355, 385, 402. Es sind auch Fälle denkbar, 
in denen ein Gesetz nur zum TeU unter § 3 AO. fällt (5. B. 
die 3. StNVdg., die zum Teil bürgerlich-rechtliche Vorschriften 
über die Aufwertung enthält) und daher § 3 nur für den ent
sprechenden Teil gilt.

Das Finanzausgleichgesetz ist ein Steuergesetz im Sinne 
des § 3.

2 unmittelbar oder aus Grund reichsgesetzlicher Ermäch
tigung (Dort. Best. z. RentenbankVdg. § 31).

§ 4. Bei Auslegung der Steuergesetze sind ihr Zweck, 
ihre wirtschaftliche Bedeutung und die Entwicklung 
der Derhältnisse zu berücksichtigen.

Diese Auslegungsvorschrift ist von weit größerer Bedeutung 
als es auf den ersten Blick scheinen mag und ihre Nichtbeachtung 
hat schon in einer Reihe von Fällen dem Reichssinanzhof 
Anlaß zur Beanstandung von Entscheidungen gegeben (z. B. 
E. Bd. 4 S. 40, 48, 212, 251).

Die Vorschrift besagt mit anderen Worten zunächst, daß 
die Auslegung der Gesetze sich nicht derart eng an deren Wort
laut Hammern darf, daß das Ergebnis eine Widersinnigkeit 
an sich, einen Widerspruch mit anderen ausdrücklichen ge
setzlichen Bestimmungen oder eine Ausschaltung oder offen
sichtliche Überspannung des vom Gesetzgeber gewollten Zweckes 
darstellen würde. Insoweit sie diese Tendenz hat, und ins
besondere, soweit sie den Zweck einer Vorschrift als Prüfstein 
für die Richtigkeit deren Auslegung aufstellt, bringt sie eigent
lich gegenüber den allgemein in der Rechtswissenschaft herr
schenden Auslegungsgrundsätzen nichts Neues. Als eine im 
besonderen Charakter des Steuerrechts wurzelnde Forderung 
karin man jedoch die ausdrückliche gesetzliche Festlegung der 
Rücksichtnahme auf die „wirtschaftliche Bedeutung" und die 
„Entwicklung der Verhältnisse" betrachten. Die Auswirkung 
der Rücksichtnahme auf die wirtschaftliche Bedeutung 
der Steuergesetze kann im einzelnen so weit gehen, daß Be-
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griffe, die sowohl in Steuergesetzen als in anderen Gesetzen 
(insbesondere der bürgerlich-rechtlichen Gesetzgebung) eine 
Rolle spielen, in steuerrechllicher Hinsicht eine von der sonstigen 
RechtSaufsassung abweichende Umgrenzung zu erfahren haben. 
Man denle in dieser Beziehung an die bürgerlich-rechtlichen 
Begriffe Eigentum, Besitz, Vermögen, Kauf, Veräußerung usw. 
und deren tellweise völlig anders geartete steuerrechtliche 
Umgrenzung (z. B. E. Bd. 7 S. 85 zum Begriff des unmittel
baren Besitzes i. S. des § 7 UmsStGes.).

DaS Erfordernis der Rücksichtnahme auf die Entwicklung 
der Verhältnisse kann u. a. insbesondere dahin führen, 
daß Bestimmungen im Laufe der Zeit eine wechselnde Aus
legung zu erfahren haben, wenn die allgemeinen wirtschaft
lichen oder rechtlichen Verhältnisse, auf die sie ursprünglich 
zugeschnitten waren, sich grundlegend ändern. Der Wechsel 
in der Auslegung kann dabei je nach Lage der Verhältnisse 
in einer Einschränkung oder Ausdehnung der ursprünglichen 
Auslegung bestehen. Man denke in letzterer Hinsicht beispiels
weise an die der AO. zur Zeit ihrer Entstehung unbekannten, 
mit der Jnflatton zusammenhängenden Insttttlttonen der 
Vorauszahlungen oder der früheren Verzugszuschläge Die 
Auslegung der alten Bestimmungen der AO. hat sich mit 
diesen Neuerscheinungen vernünfttg abzufinden und kann dem
gemäß z. B. bei freiwillig geleisteten Vorauszahlungen einen 
Erstattungsanttag wegen Überzahlung nicht etwa deshalb 
ablehnen, weil keiner der Schablonenfälle der §§ 127ff. vor
liegt, insbesondere eine Steuerfestsetzung i. S. des § 128 nicht 
vorhanden ist (vgl. Anm. zu dieser Borschnft).

Die Borschnft des § 4 gilt nicht nur für die sachlichen Be
stimmungen der Steuergesetze (Frage der Steuerpfllcht, Vor
liegen von Befreiungsgründen usw.), sondern auch für die 
formellen Bestimmungen (Beranlagungsverfahren, RechtS- 
mittelverfahren usw.).

Die Freiheit der Auslegung darf selbstverständlich nie so 
weit gehen, daß sie mit ausdrücklichen gesetzlichen Bestim- 

2*
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mungen einfach deshalb, weil diese im allgemeinen oder im 
Einzelfall als unzweckmäßig oder unbillig erscheinen, 
in Widerspruch gerät. Denn darüber zu entscheiden, ist keines- 
falls Sache der ausführenden Behörden (Beispiel E. Bd. 6 
S. 284).

Uber Anwendbarkeit des § 4 trotz klaren Wortlauts des 
Gesetzes s. E. Bd. 16 S. 64, über Auslegung von Ausnahme
vorschriften E. Bd. 16 S. 101.

Nur belläufig mag bemerkt werden, daß der — rechtlich 
selbstverständlich nirgends sanktionierte, aber gewohnheits
mäßig leider vielfach in Geltung gekommene — Grundsatz 
„In dubio pro fisco“ (im Zweifel ist zugunsten des FiSkus zu 
entscheiden) nicht übertrieben werden darf. Denn wenn es 
auch Pflicht der Steuerbehörden ist, in erster Linie für tüch
tigen Steuereingang zu sorgen, so besteht anderseits doch auch 
ein Anspruch der Steuerpflichtigen daraus, daß bei Durch
führung der Steuergesetze gerecht und gesetzentsprechend 
verfahren werde. Andernfalls würde gerade der mit dem Gesetz 
weniger vertraute, im übrigen aber redliche Steuerzahler 
benachteiligt sein gegenüber dem gerisseneil, in allen gesetz
lichen und ungesetzlichen Kniffen bewanderten Steuerhinter
zieher. Wo allerdings eine gesetzliche Bestimmung zwei oder 
mehrere Auslegungen an sich zuläßt, wird itidjtd dagegen ein- 
zuwenden sein, wenn die Finanzbehörden und -geeichte beit 
für den Fiskus günstigsten Standpunkt einnehmen und eS den 
Parteien überlassen, die Frage im Rechtsmittelweg, ev. durch 
Herbeiführung einer oberstrichterlichen Entscheidung zu klären. 
Bei Fragen grundsätzlicher Art kann es sogar im Interesse 
der Finanzbehörde liegen, den Pflichtigen auf die gegebenen 
Möglichkeiten hinzuweisen. (Vgl. hierher den Grundsatz des 
§ 24 Abs. 2 S. 1.)

g 5. Durch Mißbrauch von Formen und Eestaltungs- 
möglichkeiten des bürgerlichen Rechtes kann die 
Steuerpflicht nicht umgangen oder gemindert werden'.
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Ein Mißbrauch im Sinne des Abs. 1 liegt vor, 
wenn'

1. in Fällen, wo das Gesetz wirtschaftliche Vorgänge, 
Tatsachen und Verhältnifse in der ihnen ent
sprechenden rechtlichen Gestaltung einer Steuer 
unterwirst» zur Umgehung der Steuer ihnen nicht 
entsprechende, ungewöhnliche'Rechtsformen gewählt 
oder Rechtsgeschäfte vorgenommen werden, und

2. nach Lage der Verhältnisse und nach der Art, wie 
verfahren wird oder verfahren werden soll, wtrt- 
schastlich für die Beteiligten im wesentlichen der
selbe Erfolg erzielt wird, der erzielt wäre, wenn 
eine den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen 
und Verhältnissen entsprechende rechtliche Gestal
tung gewählt wäre, und ferner

g. etwaige Rechtsnachteile, die der gewählte Weg 
mit sich bringt, tatsächlich keine oder nur geringe 
Bedeutung haben.

Liegt ein Mißbrauch vor, so sind die getroffenen 
Maßnahmen für die Besteuerung ohne Bedeutung. 
Die Steuern sind so zu erheben, wie sie bet einer den 
wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und Berhali- 
nissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erheben 
wären'. Steuern, die auf Grund der für unwirksam 
zu erachtenden Maßnahmen etwa entrichtet sind, wer, 
den auf Antrag erstattet, wenn die Entscheidung, die 
diese Maßnahmen als unwirksam behandelt, rechts
kräftig geworden ist5.

1 Der Zweck der Vorschrift ist llar: Es soll Umgehung?« 
versuchen entgegengetreten werden, die darin bestehen, baß 
jemand, um sich gegen den Zugriff der Steuerbehörde zu 
sichern, einen an sich steuerpflichtigen wirtschaftlichen Vorgang
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in eine rechtliche Form Neidet, auf welche das betreffende 
Steuergesetz nicht anwendbar ist.

Daß die Absicht ganzer oder teilweiser Steuer
ersparung Voraussetzung für die Anwendbarkeit des $ 5 
ist, geht aus der Fassung desselben zweifelsfrei hervor, da 
sonst nicht von „Mißbrauch- und „Umgehung" die Rede sein 
könnte. Wenn also behauptet und festgestellt wird, daß für 
die Wahl der Rechtsform andere Zwecke als de. der Steuer
ersparung maßgebend waren, so kann von einer Steuer
umgehung im Sinne des § 5 nicht gesprochen werden, auch 
wenn tatsächlich eine Steuerersparung gleichzeitig mit vorliegt 
(E. Bd. 14 S. 303, 310). Es wird in solchen Fällen untersucht 
werden müssen, welcher Zweck überwiegend bzw. ausschlag
gebend war.

Unter Formen usw. des bürgerlichen Rechts sind 
nicht nur Formen des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verstehen, 
sondern des bürgerlichen Rechts im weitesten Sinne, also 
auch des Handelsrechts, Gesellschaftsrechts, Wechselrechts, 
Patentrechts usw.

§ ü ist, wie aus den bisher zu seiner Auslegung ergangenen 
Entscheidungen des RFH. hervorgeht, mit großer Vor
sicht anzuwenden. Becker nennt in seinem Kommentar zur 
AO. den § 5 lediglich einen Anwendungsfall des § 4. Das hat 
sicher sehr viel Nichtiges und es wird bei Verdacht einer Steuer
umgehung vor Anwendung des § 5 immer erst zu prüfen 
sein, ob nicht § 4, der doch der Auslegung weiten Spielraum 
gibt, die Unterbringung des Falles unter den gesetzlichen 
Besteuerungstatbestand ohne weiteres ermöglicht. Ob man 
aber mit Becker so weit gehen soll, die Hand überhaupt von 
§ 5 zu lassen, wenn man bei durchgreifender Anwendung 
des als Prüfstein dienenden § 4 nicht zu dem gewünschten 
Ergebnis kommt, muß bezweifelt werden und es muß ganz 
allgemein gezweifelt werden, ob die allzu vorsichtige An
wendung des § 5 seinem Zweck und der FÜNe der aus ihn ge
setzten Erwartungen entspricht. Denn es ist doch eine nicht zu
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leugnende Tatsache, daß die Wirtschaft — und eS sind nicht 
gerade immer die unsauberen Wirtschaftselemente — mit 
der Zeit geradezu eine Wissenschaft daraus gemacht hat, die 
Steuergesetzgebung auf kriminell gefahrlosem Wege zu sabo
tieren. Man denke nur an die ungezahlten Versuche des Han
dels, zum Zwecke der Umsatzsteuerersparung den normalen 
Geschäftsverkehr in stets neue, teUweise äußerst umständliche 
Formen zu Neiden, wie z. B. die Errichtung und Einschiebung 
besonderer Rechtsgebilde in die Umsatzabwicklung zum Zwecke 
der Befreiung gemäß § 7 Ums StG.

8 Um einen Mißbrauch im Sinne des Abs. 1 annehmen 
zu können, muß die Steuerbehörde nebeneinander die 
drei FeststeNungen des Abs. 2 treffen, sie muß also feststeNen:

1. daß für ein der Steuer unterworfenes Unternehmen 
oder Rechtsgeschäft in der Absicht der Steuerersparung 
eine andere als die vom Steuergesetz genannte Rechts
form, und zwar eine ungewöhnliche Rechtsform 
gewählt wurde;

2. daß wirtschaftlich die Parteien dabei so ziemlich den 
gleichen Erfolg erreichen wie bei Benützung der gewöhn
lichen steuerpflichtigen Rechtssorm und

3. daß die gewählte ungewöhnliche Rechtsform nicht etwa 
andere bedeutende Rechtsnachteile mit sich bringt.

Die Beweislast trifft hierbei nach allgemeinen Grund
sätzen die Steuerbehörde, nicht etwa hat der Pflichtige das Nicht
vorliegen der in Abs. 2 normierten Voraussetzungen zu be
weisen.

Das Vorliegen der unter 2 und 3 genannten Voraus
setzungen wird bet völliger Klarstellung des Sachverhalts ohne 
besondere rechtliche Schwierigkeiten festgestellt werden können. 
Größere Schwierigkeiten dürften dagegen wegen der Frage 
entstehen können, ob die unter 1 genannten Voraussetzungen, 
nämlich Absicht der Steuerumgehung und insbesondere 
Ungewöhnlichkeit der gewählten Rechtsformvorliegen.
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8 Ungewöhnliche Recht-formen sind der Handels- oder 
BerkehrSsitte nicht entsprechende Rechtsformen, für deren 
Wahl auch im Einzelfall keine besonderen zwingenden Gründe 
(abgesehen eben von der Absicht der Steuerumgehung) ersicht
lich oder nachweisbar sind. Auch die ungewöhnliche Zerlegung 
wirtschaftlich einheitlicher Vorgänge in mehrere Rechtsgeschäfte 
soll damit getroffen werden. Es kann im Wirtschaftsleben 
stets davon ausgegangen werden, daß der Verkehr keine Be
wegung macht, die nicht durch ein wirtschaftliches Bedürfnis 
bedingt ist.

Eine nach Vorstehendem ungewöhnliche Rechtsform wird 
nicht etwa durch längere Übung, also durch dauernden Miß
brauch gewöhnlich (E. Bd. 10 S. 65).

Fälle der Anwendung des § 5 in der Recht
sprechung des RFH.:

E. Bd. 16 S. 355 (verdeckte Gewinnverteilung durch 
Sonderzuwendungen an Aktionäre für Dienstleistungen); 
E. Bd. 10 S. 65 (die Gesellschafter einer G. m. b. -..zugleich 
Kommanditisten einer KG. mit alleiniger persönlicher Haftung 
der G.m.b. H.); E. Bd. 6 S. 118, Bd. 11 S. 36, 104, 310, 
Bd. 12 S. 100 (betr. Grunderwerbsteuer); E. Bd. 7 S. 207 
(Einschiebung einer wirtschaftlich beherrschten Person zur 
Erreichung des Privilegs deS § 7 Ums StG.); E. Bd. 8 S. 163 
(Einkaufskommissionär als Besitzdlener hingestellt); E. Bd. 10 
S. 205 (Scheinzusammenschluß selbständiger Unternehmer zu 
einer G. m. b. H., für die sie als Spediteure auftreten, § 7 
UmsStG.).

Entscheidungen des RFH., welche die Anwendbarkeit 
deS § 5 verneinen, finden sich in E. Bd. 16 S. 151 (Eink.- 
u. Körperfch.-Steuer) und Bd. 17 S. 56 (Vermögenssteuer).

4 Der Fall wird also so behandelt, als ob die normale, 
durch das Steuergefeh ausdrücklich betroffene Rechtsform 
gewählt worden wäre und dementsprechend wird die Steuer 
erhoben.

Folgen strafrechtlicher Art sind nicht daran geknüpft.



26SS.
Insbesondere ist der Begriff der Steuerumgehung (§ 5) 
streng zu trennen von dem Begriff der Steuerhinter
ziehung ($ 359). ES kann nämlich an sich, wie auch die Be
gründung z. Ges.Entw. zugibt, niemandem verwehrt sein, 
„sich so einzurichten, daß er möglichst wenig Steuern , zu-ent
richten brauche-. Wenn § 5 diesem an sich verständlichen 
Streben des Steuerzahlers zur Vermeidung des ev. wirt 
schaftlichen Leerläufen- der Steuermaschine durch gewisse 
Maßregeln entgegentritt, so können diese Maßregeln nur auf 
wirtschaftlichem, nicht auf strafrechtlichem Gebiet Negen. 
Daß mit einer Umgehung nach $ 5 gleichzeitig eine strafbare 
Hinterziehung verbunden sein kann, ist selbstverständlich; es 
ist dies aber nur unter der in §§ 359 Abs. 4, 367 Abs. L aus
drücklich normierten Voraussetzung der Fall.

6 Dieser Satz ist nur ein Ausfluß des eben in Anm. 5 
gestreiften gesetzgeberischen Gedankens. Wenn § 5 nur wirt
schaftliche Schädigungen der. Staatskasse hintanhalten, aber 
keinerlei strafrechtlichen Beigeschmack verraten will, so muß 
dem Pflichttgen, der unter Feststellung eines Mißbrauch- 
nach gewöhnlichen Steuervorschriften herangezogen wird, auch 
das erstattet werden, was er etwa aus Grund der für bedeu
tungslos erllärten Rechtsform an Steuern bereits entrichtet hat. 

8 K. Wo im Sinne des Gesetzes die Behörden die 
Entscheidung nach ihrem Ermessen zu treffen habens 
hat sie nach Recht und Billigkeit zu erfolgen'.

1 Dies ist dann der Fall, wenn
1. das Gesetz ausdrücklich von einem „Ermessen- der Be

hörden spttcht (z. B. § 114), oder
2. wenn es sich um sog. „Kann--Vorschriften handelt (z. B. 

§§ 205 Abs. 2) oder
3. auch bei sog. Sollvorschttften ($ 209 Abs. 1, Abs. 3), endlich
4. wenn Wendungen wie „nach Möglichkeit-, „tunlichst- 

(z. B. § 207 Abs. 2) oder sonstige, meist in die Form von 
Bedingungssätzen (z. B. § 209 Abs. 1 S. 1) gekleidete
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dehnbare Vorschriften der Behörde einen gewissen Spiel
raum geben.

2 Die Bedeutung dieser Vorschrift ist eine in ihrer Trag
weite vielfach verkannte. Denn ihre Nichtanwendung oder 
unrichtige Anwendung kann, wie der Reichsfinanzhof 
bereits des öfteren entschieden hat, unter Umständen zur Auf
hebung der vorinstanziellen Entscheidung gemäß § 267 Nr. 1 
führen. Es ist daher unerläßlich, daß die Finanzbehörden 
die Vorschrift des § 6 nicht nur beachten, sondern daß die Beach
tung derselben in der Entscheidung — mit oder ohne ausdrück
liche Bezugnahme auf § 6 — auch zum begründeten Ausdruck 
gelangt (Vgl. z. B. Entsch d. RFH. i. RStBl. 1921 S. 112). 

Der Gegensatz zum verständigen Ermessen im Sinne des 
§ 6 ist Willkür, d. i. Entscheidung ohne innere Begründung. 

Eine besonders bedeutsame Rolle spielt die Frage nach 
„Recht und Billigkeit" überall da, wo die Finanzbehörde von 
den ihr gesetzlich zustehenden Befugnissen zum Zwecke der 
Steuerermittlung gegenüber Steuerpflichtigen oder Dritten 
Gebrauch machen will. Die Behörde wird hierbei sorgfältig 
Zweck und Wichtigkeit ihres Verlangens abzuwägen haben 
gegenüber dem Maße an Arbeit, Mühe und Unzuträglichkeiten 
sonstiger Art, die sie dem Steuerpflichtigen oder Dritten zu
mutet.

Über Ermessensentscheidungen des Finanzgerichts bei 
Berufungen mit einem Streitwert bis zu 50 RM. vgl. Bem. 
zu § 258.

8 7. Die Reichsregierung kann mit Zustimmung 
des Reichsrats Vorschriften über die Gewährung von 
Rechtshilfe' an ausländische Steuerbehörden erlassen 
und zur Ausgleichung der in- und ausländischen Be
steuerung' oder zur Anwendung eines Vergeltungs
rechts die Steuerpflicht abweichend von den Steuer
gesetzen regeln.
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1 Vereinbarungen über gegenseitige RechtshUfe in Steuer
sachen wurden bisher abgeschlossen mit:

1. der Freien Stadt Danzig: Verordnung v. 19. 11. 23 
(RGBl. II S. 428), Begleiterlaß und Anweisung des 
RFM. v. 31. 5. 24 III D 3453, Crgänz.Erlab betr. Zu
stellungen v. 14. 12. 25 III R 20376 (sämtlich nicht ver
öffentlicht). Der Abschluß eines formellen Staatsvertrags 

steht noch aus.
2. der Republik Österreich: Vertrag v. 23. 5. 23 (RGBl. II 

S. 94), Durchf.Erl. v. 9. 10. 24 (RStBl. S. 215);
3. der tschechoslowakischen Republik: Vertrag v. 31.12. 21 

(RGBl. 1923 II S. 77), Durchf.Erl. v. 27. 7. 26 (RStBl. 
S. 239, ZenttBl. S. 881);

4. dem Königreich Ungarn: Berttagv. 6.11.23 (RGBl. 1925 
II S. 648), Durchf.Erl. v. 27. 7. 26 (RStBl. S. 253, 
ZenttBl. S. 881).

2 Steuerabkommen zur Angleichung der in- und aus
ländischen Besteuerung (Vermeidung der Doppelbesteuerung) 
sind bisher getroffen:

1. mit Danzig: Bdg. v. 19. 11. 23 (RGBl. II S. 426);
2. mit der Tschechoslowakei: Berttag v.31.12.21 (RGBl. 1923 

S.71);
3. mit der Schweiz: Berttag v. 24. 3. 23 (RGBl. II S. 453);
4. mit Österreich: Vertrag v. 23. 5. 23 (RGBl. II S. 90);
5. mit Polen: Bdg. v. 27.3.23 (RStBl. S. 143). Der Erlaß 

eines förmlichen Staatsvertrags steht noch aus.
6. mit Ungarn: Vertrag v. 6. 11. 23 (RGBl. II S. 642);
7. mit der Sowjetunion: Vertrag v. 12. 10. 25, Abschnitt V 

(RGBl. 1926 II S. 39);
8. mit Italien: Vertrag v. 31. 10. 25 (RGBl. II S. 1159);
9. mit Schweden: Erl. d. RFM. v. 6. 2. 26 III R 145 (Stel

lung der Agenten schwedischer Firmen).

S 7a. Mit Zustimmung des Reichsrats kann die 
Reichsregierung

1. für die Zollausschlüsse
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a) die Geltung der Derbrauchssteuergesetze aus- 
fchließen,

b) Anordnungen treffen, die von den Derbrauchs
steuergesetzen abweichen,

c) Maßnahmen treffen, um zu verhindern, daß 
Waren, für die eine Berbrauchssteuer bei der 
Ausfuhr vergütet worden ist, in den Zollaus
schlüssen verbraucht, und daß Waren, die im 
Geltungsbereiche der Derbrauchssteuergesetze 
einer Berbrauchssteuer unterliegen, in den.Zoll
ausschlüssen unversteuert verbraucht werden;

2. für die Zollanschlüsse mit fremden Regierungen 
Vereinbarungen dahin treffen, daß
a) in diesen Gebieten den Borschriften der Ber- 

brauchssteuergesehe entsprechende Steuern er
hoben werden,

b) für die Waren, die in diesen Gebieten dem 
Verbrauche zugefilhrt werden, die Verbrauchs
steuern der fremden Regierung überwiesen 
werden,

c) Steuergemeinschaften für Verbrauchssteuern be
gründet werden.

§ 7a ist eingefügt durch Art. VI § 1 Nr. 1 Ges. v. 10. 8. 25 
(RGBl, l S. 248). 

Erster Teil.
Behörden.

Erster Abschnitt. 

Allgemeine Vorschriften, 
t 8. Die Steuern (§ 1 Abs. 2) werden von Reichs

behörden verwaltet (Flnanzbehörden).
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Die oberste Leitung steht dem Reichsminister der 
Finanzen zu. Unter ihm stehen Landesfinanzämter 
als Oberbehorden und unter diesen Finanzämter mit 
ihren Hilfsstellen.

Bezüglich der Vertretung des FiSluS außerhalb des 
den Finanzbehörden zunächst zugewiesenen AufgabenkreiseS 
der Steuerverwaltung, namentlich vor Gerichten und andern 
Behörden, gilt die sog. Bertretungsordnung, d. i. die Bek. 
v. 18. 3. 22 (Zentr.-Bl. S. 153, RStBl. S. 131) nebst AuS- 
sührungSanweisung v. 29. 9. 22 (AmtSbl. S. 372). Auch die 
Frage, welche Behörde als „Drittschuldner" im Sinne der Vor
schriften über Forderungspfändung usw. gitt, ist hier geregelt. 
Leitender Gedanke der BerttetungSregelung ist der, daß in 
Angelegenheiten, die mit der den Finanzämtern obliegenden 
Durchsetzung der Steueransprüche unmittelbar zusammen
hängen und Teile dieses Durchsetzung-verfahrens sind (z. B. 
Anfechtungsllagen des FiskuS gegen Dritte nach dem AnfGes^ 
JnterventtonSklagen Dritter gegen den FiskuS gem. § 301 AO.), 
Vertreter deS FiskuS der Finanzamtsvorsteher, in allen 
übrigen Angelegenheiten (z. B. SchadenSersatzllagen gegen 
den FiskuS wegen Amtspflichtverletzung, Angelegenheiten 
der Personal- und Sachverwaltung usw.) der Präsident 
deS Landesfinanzamts ist.

g S. Die Beamten der Finanzbehörden sollen für 
ihren Beruf besonders vorgebildet sein. Die näheren 
Bestimmungen für die Ausbildung der Anwärter des 
Finanzdienstes erläßt der Reichsminister der Finanzen. 

§ 10. Die Amtspflicht sämtlicher Beamten* der 
Finanzverwaltung erstreckt sich darauf, daß sie Der- 
hältnisse' eines Steuerpflichtigen, die sie dienstlich' er
fahren haben, strengstens geheimhalten' und Geschäfts
oder Betriebsgeheimnisse, die sie in gleicher Weife er
fahren haben, nicht unbefugt' verwerten.
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Die Dorschrist des Abs. 1 gilt auch für die Beamten 
der Finanzgerichte (§§ 14, 32) und für Personen, die 
ehrenamtlich für die Finanzverwaltung tätig werben*; 
die gleiche Pflicht haben Sachverständige* und 
andere Personen, die von Finanzbehörden oder 
Finanzgerichten zugezogen* werden.

Die im Absatz 2 genannten Personen gelten als 
Beamte im Sinne der Steuergesetze und des Straf
gesetzbuchs*.

Die in Abs. 1, 2 vorgeschriebenen Pflichten werden 
durch Ausscheiden aus dem Dienste oder Beendigung 
der Tätigkeit nicht berührt.

1 Nicht nur die Beamten als Einzelpersonen, sondern auch 
die Finanzbehörden als solche, was z. B. wichtig ist bezüglich 
der Frage der Ausantwortung von Steuerakten an andere 
Behörden. Der die Herausgabe von Akten verantwortlich 
anordnende Beamte kann sich daher unter Umständen nach 
5 376 strafbar machen.

2 Alle Verhältnisse sind gemeint, nicht nur die wirtschaft
lichen, geschäftlichen, sondern auch die persönlichen, insbesondere 
Familienverhältnisse, ferner Bestrafungen, abgesehen vom 
Falle öffentlicher Bekanntmachung einer Bestrafung; übrigens 
dürfte auch im letztgenannten Falle kein zeitlich und räumlich 
unbegrenztes Recht zur Mitteilung bestehen, jedenfalls kein 
solches ohne dienstliche Notwendigkeit.

3 Vgl. hierzu die zweifellos auch hier geltende Ausdehnung 
auf Kenntniserlangung bei „Wahrnehmung dienstlicher Ob
liegenheiten" in § 376.

4 Die Geheimhaltungspflicht des § 10 ist eine Verschärfung 
der allgemeinen Schweigepflicht des § 11 RBeamtGes. nur 
bezüglich des Umfangs der unter die Schweigepflicht fallenden 
Angelegenheiten sowie des Kreises der schweigepflichtigen 
Personen. Nicht richtig ist jedoch die teilweise vertretene An-
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schauung, daß § 10 AO. als lex posterior die durch frühere 
Gesetze für gewisse Fälle begründete MittellungSpflicht etwa 
für das Gebiet der Reichsfinanzverwaltung außer Kraft gesetzt 
habe. S. hierüber nächste Anm. 5.

6 Das Schwergewicht bei der oft recht knifflichen Entschei
dung, ob Auskunft zu ertellen oder zu versagen ist, liegt bei 
Prüfung der Frage, ob eine Befugnis zur AuSkunstSertei- 
lung besteht oder nicht, wobei übrigens von vornherein zu be
tonen ist, daß die Klausel „unbefugt" nicht nur für die Ge
schäfts- usw. Geheimnisse gllt, sondern auch für die an erster 
Stelle genannte Geheimhaltung von Verhältnissen der Steuer
pflichtigen. Das ergibt — abgesehen von dem Ergebnis ver
nünftiger Auslegung — auch der Wortlaut der Strafbestim
mung des § 376.

Ob Befugnis zur Auskunftsertellung besteht oder nicht, 
wird sich nach allgemeinen Derwaltungsgrundsätzen (vgl. 
§ 13 Abs. 2 S. 1) int Zweifel zunächst nach den Weisungen 
der Zentralbehörde, also des Reichsministers der Finanzen 
zu richten haben. Der RFM. hat allgemeine Richtlinien 
zusammengestellt in dem ausführlichen Erl. v. 9. 12. 23 III D 
2602, der bei Fragen der AuSkunftserteilung stets mit heran- 
zuziehen sein wird. Für Auskünfte an Aufwertungsstellen 
und Grundbuchbehörden gilt weiterhin der Erl. v. 16. 6. 26 
III R 7685.

Abgesehen hiervon wird sich grundsätzlich sagen lassen, 
daß eine AuSkunftserteilung dann nicht unbefugt ist, wenn auf 
Grund einer anderen gesetzlichen oder gesetzesgleichen Vor
schrift eine Pflicht zur AuSkunftserteilung besteht. Dies kann 
insbesondere der Fall sein bei zeugschastlicher Vernehmung 
in Zivil- oder Strafprozessen und man wird schwerlich be
haupten können, die Vorschriften der §§ 376 Abs. 2 ZPO., 
54 Abs. 2 StPO, seien durch § 10 AO. als die lex posterior auS- 
geschaltet worden, da zwischen beiden Gesetzen doch kein grund
sätzlicher Widerspruch besteht. Einschlägig ist hier noch $ 12 Abs. 2 
RBeamt.Ges., dessen Verhältnis zu den genannten Bestim-
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mungen der Prozeßordnungen allerdings unklar erscheinen 
kann. Man wird jedoch anzunehmen haben, daß letztere al- 
maßgebende lex posterior den $ 12 Abs. 2 a. a. O. dahin er
gänzen, daß die Entbindung von der Schweigepflicht nur 
unter den in § 376 Abs. 2 ZPO., § 54 Abs.2 StPO, normierten 
Voraussetzungen verweigert werden kann. Entsprechendes 
wird auf Grund des $ 96 StPO, bezüglich der Überlassung 
von Steuerakten an Gerichte usw. zu gelten haben; § 96 a. a. O. 
dürfte durch $ 10 AO. nicht ausgeschaltet worden sein (so 
anscheinend auch Mrozek, 3. Ausl. Anm. 5 zu § 10, anders be
züglich $ 161 — früher 159 — RFM. im Erl. v. 9.12.23). Aller
dings hat die Behörde, die ihre diesbezügliche Entschließung 
nicht zu begründen braucht, recht freien Spielraum und man 
wird sogar nicht ohne innere Berechtigung sagen können, 
daß die Offenlegung von Verhältnissen Steuerpflichtiger 
wegen der damit möglicherweise verbundenen Ausnützung 
durch andere Pflichtige (Bergleichsbildung, Erregung von 
Unzufriedenheit mit der eigenen steuerlichen Behandlung usw.) 
allgemein oder in den meisten Fällen den Interessen der 
Reich-finan-verwaltung und damit dem Wohle deS Reiches 
-uwiderlaufe. Bezüglich der Offenlegung von Steuer
akten zum Zwecke der Durchführung von Strafverfahren 
aller Art ist übrigens RFM. in dem bereits genannten 
Erl. v. 9. 12. 23 ziemlich weit gegangen und er hat damit für 
die Handhabung des $ 96 StPO, eine generelle Regelung 
getroffen, welche die von Mrozek a. a. O. geforderte jedes
malige Einholung seiner Sonderentscheidung überflüssig ge
macht hat. Die Steuerakten sotten demnach für Zwecke von 
Strafverfahren im allgemeinen an Gerichte usw. abgegeben 
werden, im Falle beabsichtigter Verweigerung der Abgabe 
oder im Zweifel ist nach wie vor an den RFM. zu berichten. 

Zur Mittellung von steuerlichen Bestrafungen Beamter 
an deren dienstlichen Vorgesetzten dürfte eine allgemeine 
Befugnis nicht bestehen.

Zu § 12 Abs. 2 RBeamtGes. erging AusfAnweisg. v. 6.10. 22
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(AmtSbl. S. 38Ä). Hiernach haben die Finanzämter, bevor 
sie darüber entscheiden, ob ein Beamter oder ehemaliger 
Beamter von der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit 
zu entbinden ist, die Weisung des vorgesetzten Landesfinanz- 
amtS einzuholen.

6 Hierher gehören die ehrenamtlichen Mitglieder der Fi
nanzgerichte (§ 14) und der Steuerausschüsse (§§ 25, 26). Vgl. 
ferner § 23a Abs. 2.

7 Uber den Begriff „Sachverständige" vgl. Vordem, vor 
§ 177. über ihre Schweigepflicht s. auch § 206 Abs. 1.

8 Welche Personen als „zum Verfahren zugezogen" gelten, 
ist des Näheren aus § 206 zu entnehmen. In Betracht können 
ferner mit Rücksicht auf §§ 22, 191 Gemeinde-, Polizei- und 
sonstige Behörden kommen.

Nicht dagegen fallen unter Abs. 2 zunächst die sog. Aus
kunftspersonen, bei denen das Gesetz (§ 209) ausdrücklich auch 
nicht von „zuziehen", sondern nur von einem „anhalten" 
spricht. DaS hängt damit zusammen, daß dieselben grund
sätzlich nur ihnen Bekanntes auSzusagen haben, dagegen in 
die Verhältnisse des Pflichtigen keinen Einblick erhalten. So
bald diese Grenze nicht mehr eingehalten wird und seitens 
des Finanzamts Mitteilungen irgendwelcher Art über die Ver
hältnisse von Pflichtigen (z. B. über Inhalt von Steuererklä
rungen) diesen sog. AuskunftSpersonen gemacht werden, sobald 
die Finanzbehörde ihnen Einblick in Veranlagungsvorgänge 
gewährt, werden sie — ihre Zugehörigkeit zu den in § 206 
genannten Personenkategorien vorausgesetzt — als „zugezogen" 
im Sinne der §§ 10 Abs. 2, 206 Abs. 1 S. 3 zu gelten haben.

Die AuSkunftSpslicht der Behörden ist nur ein Ausfluß 
ihrer durch § 191 normierten allgemeinen Beistandspflicht. 
Soweit daher eine Behörde um Auskunft angegangen wird, 
ist ihre Stellung eine grundsätzlich andere als die Stellung 
einer sonstigen — privaten — Auskunftsperson. Es kann 
insbesondere kein Zweifel bestehen, daß die Behörde in diesem 
Falle als zum Verfahren zugezogen im Sinne des § 10 

Nieder!, AO. r.Aust. 3
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Abs. 2 anzusehen und daher für alle Fälle zur" Geheimhaltung 
verpflichtet ist.

9 Für sie gelten daher die Bestimmungen der §§ 331—359 
StGB. betr. Berbrechen und Vergehen im Amte". In Be
tracht kommt weiter die Strafbestimmung des § 376 AO. 

Zweiter Abschnitt. 
LandeSfinanzämter. 

§ 11. Die Bezirke der Landesfinanzämter sind im 
Benehmen mit den beteiligten Ländern so zu bilden, 
daß sie sich tunlichst mit den Ländern oder mit 
größeren Verwaltungsbezirken der Länder decken oder 
mehrere Länder oder Verwaltungsbezirke umfassen. 

Die Abgrenzung der Bezirke der Landesfinanz, 
ämter und die Bestimmung über deren Sitz erfolgt 
durch ein Reichsgesetz, das spätestens am 1. April 1926 
in Kraft zu treten hat.

- 12. Das Landesfinanzamt besteht aus einem Prä
sidenten und der erforderlichen Zahl von Mitgliedern 
und Hilfsbeamten.

Bei den Landesfinanzämtern werden Abteilungen 
gebildet. Den Landesfinanzämtern kann eine Ab
teilung für die Verwaltung des Reichsvermögens an
gegliedert werden.

Der Präsident und die Leiter der Abteilungen des 
Landesfinanzamts werden im Benehmen mit der ober
sten Landesfinanzbehörde ernannt.

Die Tätigkeit der Landesfinanzämter regelt die „Geschäfts* 
ordnung für die LandeSfinanzämter" v. 18. 8. 24 (Amtsbl. 
S. 73).

s 13. Die Landesfinanzämter haben die obere 
Leitung der Finanzverwaltung für ihren Bezirk. Sie
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überwachen die Gleichmäßigkeit der Gesetzesanwendung 
und beaufsichtigen die Geschäftsführung der Finanz
ämter.

Die Landesfinanzämter und der Reichsminister der 
Finanzen können im Aufsichtswege Verfügungen Nach
geordneter Behörden von Amts wegen oder auf Eegen- 
vorftellung' hin außer Kraft setzen und diese Behörden 
anweisen3,' Verfügungen können jedoch nur dann außer 
Kraft gesetzt werden, wenn sie von den Nachgeordneten 
Behörden zurückgenommen werden könnend

1 Sog. „Aufsichtsbeschwerde", die jedem Steuer- 
pslichtigen oder sonst durch Maßnahmen von Steuerbehörden 
Betroffenen jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist zusteht. 
Sie ist lein Rechtsmittel. Ihre Zulässigkeit beruht auf der 
Erwägung, daß die Aufsichtsbehörde stets in der Lage sein 
muß und in den: durch die Notwendigkeit richtiger und gleich
mäßiger Anwendung der Gesetze sich ergebenden Rahmen 
auch verpflichtet ist, Mißgriffe Nachgeordneter Behörden zu 
korrigieren. Einen Ersatz für versäumte Rechtsmittel kann die 
Aufsichtsbeschwerde natürlich keinesfalls bilden.

1 DaS Anweisungsrecht ist ein uneingeschränktes. 
Ausgenommen ist nur die finanzrichterliche Tätigkeit 
der Finanzbehörden. Deshalb braucht ein Finanzamt keine 
Weisung darüber entgegenzunehmen, wie es in einem Ein
spruchsverfahren entscheiden soll (E. Bd. 5 S. 7 betrifft nur 
die Befugnis der LFA., den Finanzamtsvorsteher für feine 
Tätigkeit als Mitglied des Steuerausschusses mit Weisungen 
zu versehen).

Die LFA. sind befugt, Finanzämter wegen Einlegung 
von Rechtsmitteln mit Weisung zu versehen, insbesondere 
auch zur Zurücknahme eines Rechtsmittels anzuweisen (RFME. 
v. 3. 9. 21 III R 25520).

3 über Zurücknahmemöglichkeit s. §§ 74—78, 282 Abs. 1, 
414 Abf.4.
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5 14. Zur Entscheidung über das Rechtsmittel 
der Berufung (§§ 218, 245) sind den Landesfinanz- 
ämtern Finanzgerichte angegliedert*.

Bei den Gerichten werden Kammern gebildet. 
Die Kammern entscheiden in der Besetzung von 

fünf Mitgliedern, von denen drei im Ehrenamte tätig 
sind. Von diesen soll tunlichst eins dem Beruf oder 
Erwerbszweig des Steuerpflichtigen angehören.

Die Mitglieder der Finanzgerichte sind als solche 
unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.

*) S. hierzu die vorläufige Geschäftsordnung für 
die Finanzgerichte v. 15. 2. 22 RStBl. S. 93 mit Ergän
zung v. 21. 5. 24 (RStBl. S. 161).

§ 15. Der Reichsminister der Finanzen bestellt die 
Vorsitzenden und die ständigen Mitglieder der Gerichte 
und der Kammern und ihre Vertreter für die Dauer 
ihres Hauptamts aus den Mitgliedern des Landes- 
finanzamts.

5 16. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Gerichts 
und Vertreter für sie in der erforderlichen Zahl wer
den von Organen der Selbstverwaltung oder von den 
Vertretungen der Länder und von öffentlich-rechtlicheil 
berufsständischen Vertretungen auf je sechs Jahre ge
wählt. Das Amt ist ein Ehrenamt; jedoch kann eine 
angemesiene Entschädigung für Aufwand und Zeitver
lust zugebilligt werdend

Wählbar sind Deutsche, die mehr als fünfund
zwanzig Jahre alt sind, mindestens feit einem Jahre 
im Gerichtsbezirke wohnen und direkte Steuern zahlen. 
Im übrigen gelten wegen der Wählbarkeit' und der 
Ablehnung der Wähl' sinngemäß die Vorschriften, die
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nach dem Eerichtsverfassungsgesehe für Schöffen gelten. 
Zu dem Amte fall außer den im Gerichtsoerfassungs- 
gefetze genannten Personen ferner nicht berufen wer
den, wer wegen Steuerhinterziehung oder wegen Ver
letzung der Schweigepflicht (§ 376) bestraft ist.

Die Wahl verliert ihre Wirkung mit Aufhören 
einer der Bedingungen, die für die Wählbarkeit' vor
geschrieben find.

Die 88 52 bis 54 des Eerichtsverfaffungsgefetzes 
gelten entsprechend; der Vorsitzende des Finanzgerichts 
entscheidet endgültig nach Anhörung des Beteiligten'. 

Die näheren Bestimmungen über die Wahl der 
Mitglieder und über die Zahl und Einberufung der 
Vertreter und ihre Verteilung auf die einzelnen Kam
mern erläßt der Reichsminister der Finanzen unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse in den Ländern nach 
Anhörung der obersten Landesfinanzbehörden'.

1 Die Höhe der Entschädigung ist letztmals zusammen- 
sassend geregelt worden in den vom RFM. herausgegebenen 
sog. Entschädigung-grundsätzen v. 15. 6. 1926 sAmtSbl. 
S. 63, REt Bl. S. 216, abgedruckt im Anhang dieser Ausgabe 
unter Nr. 1).

* Zu unterscheiden absolute Unwählbarkeit mit der Folge 
der Nichtigleit einer trotzdem ersolgten Wahl (§§ 32, 62 Abs. 1 
GerverfGes.) und die Fälle der §§ 33, 34, 62 Abs. 2 
Ser Vers Ges., § 16 Abs. 2 S. 3 AO., in denen die trotz Bor- 
liegens gewisser Umstände erfolgte Wahl gültig ist. Zu vgl. 
hierzu wegen der Zuständigkeit zur entsprechenden Entscheidung 
nach $ 52 Abs. 3 Servers Ges. den Abs. 4 Vorst. § 16.

Wie es in dem FaNe zu halten ist, wenn der Umstand, 
der den Gewählten relativ untauglich macht, bereits vor 
der Wahl eingetreten und bekannt war, könnte zunächst zwet- 
selhast sein. Man wird aber, da kein vernünftiger Grund da-
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gegen spricht, anzunehmen haben, daß die Finanzbehörde, 
wenn sie nach Lage des Falles (z. B. bei Bestrafung wegen 
Steuerhinterziehung) begründete Bedenken gegen die Person 
des Gewählten hat, ihn gleichfalls nicht zur Dienstleistung 
heranzuziehen braucht.

3 Vgl. §§ 35, 53 Ger Vers Ges., ferner wegen Zuständigkeit 
zur entsprechenden Entscheidung nach § 53 Abs. 2 a. a. O. 
den Abs. 4 borst. § 16.

4 D. i. nur die absolute Wählbarkeit i.S. der 8 32 GerVerfGes.
5 Vgl. oben Anm. 2 u. 3.
6 Zu Abs. 5 erging B. über die Bildung der FG. v. 5. 8. 21, 

RGBl. S. 1241. lRStBl. S. 353.)

5 17. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Gerichts 
haben bei Eintritt in ihre Tätigkeit dem Vorsitzenden 
des Gerichts durch Handschlag an Eides Statt zu ge
loben, ohne Ansehen der Person nach bestem Wissen 
und Gewissen zu verfahren, die Verhandlungen und 
die hierbei zu ihrer Kenntnis gelangenden Verhält
nisse der Steuerpflichtigen strengstens geheimzuhalten 
und Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nicht unbefugt 
zu verwerten.

Bei Wiederwahl genügt die Verweisung auf die 
früher abgegebene Versicherung.

§ 18. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Gerichts 
können auf Antrag des Landesfinanzamts aus Grün
den, die die Entfernung eines Reichsbeamten aus 
seinem Amte rechtfertigen, ihrer Stelle enthoben 
werden. Uber den Antrag entscheidet der Reichsfinanz
hof im Beschlutzverfahren; er kann anordnen, datz das 
Mitglied bis zur Erlassung des Beschlusses sein Amt 
nicht auszuüben habe.

Eine Enthebung ehrenamtlicher Mitglieder des Finanz-
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gerichtS wegen früherer Steuerhinterziehung '^ift ausgefchwssen 
(RFH. in DStBl. 1923 S. 186); vgl. aber Anm. 2 zu $ 16.

8 191. Auf Antrag einer Landesregierung haben 
die beteiligten Reichsminister je nach ihrer Zuständig
keit den Landesfinanzämtern und den ihnen unter
stellten Behörden die Verwaltung von Landesabgaben 
und von Landesvermögen zu übertragen. Soweit dies 
geschehen ist, haben die Landesfinanzämter und die 
ihnen unterstellten Behörden den Weisungen der ober
sten Landesbehörde zu folgen.

Auf Antrag der zuständigen Stellen hat der Reichs
minister der Finanzen den Landesfinanzämtern und 
den Finanzämtern ferner die Verwaltung anderer 
öffentlich-rechtlicher Abgaben, insbesondere von Kirchen
steuern, zu übertragend

1 Zu § 19 tritt ergänzend § 15 der Aufw L., welcher lautet: 
„Die Vorschrift des § 107 und die Bestimmungen, die der 
RFM. auf Grund des § 13 Nr. 2 dieser B. und der §§ 215, 
293 Abs. 3 S. 3 AO. getroffen hat oder treffen wird, gelten, 
sofern nicht der RFM. ein anderes bestimmt, entsprechend 
für Landesabgaben und andere öffentlich-rechtliche Abgaben, 
soweit sie gemäß § 19 AO. von Behörden der Reichsfinanz
verwaltung verwaltet werden."

2 Die Verwaltung der evangelischen, römisch-katholischen 
und altkatholischen Kirchensteuer in den älteren preußischen 
Provinzen ist mit Wirkung v. 1. 8. 21 ab auf die LFA. und FA. 
übertragen worden. Die Veranlagung der Kirchensteuern 
verbleibt den Kirchengemeinden. Mitwirkung der FA., soweit 
es sich um Zuschläge zur Reichseinkommensteuer handelt. 
Einziehung und Beitreibung durch die FA. Rechtsmittel
verfahren verbleibt in seiner landesrechtlichen Ordnung. 
(Näheres s. Geletneky. St. Arch. 1921 S. 373.)
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§ 20. Mit Zustimmung der beteiligten Reichs
minister kann die Verwaltung von Reichsvermögen 
Landesverwaltungsbehörden übertragen werden.

Dritter Abschnitt.

Finanzämter.
§ 21. Der Reichsminister der Finanzen bestimmt 

nach Anhörung der obersten Landesfinanzbehörden den 
Sitz und den Bezirk der Finanzämter.

Der Reichsminister der Finanzen bestimmt ferner 
den Umfang der Geschäfte der Finanzämter*; er kann 
insbesondere Finanzämter und deren Hilfsstellen auf 
die Verwaltung bestimmter Steuern oder die Wahr
nehmung bestimmter Aufgaben beschränkend

1 Geschehen in der Geschäftsordnung für die FA. 
(abgekürzt FGO.) v. 10. 8. 25 (Amtsbl. S. 127).

1 Ms solche Hilfsstellen der s?A. sind ». B. eingerichtet 
Hebestellen, BollstreckungSstellen. Die Errichtung von Hilfs- 
stellen liegt beim RFM. (vgl. § 22 Abs. 2).

K 22. Die Gemeinde-, Ortspolizei- und sonstigen 
Ortsbehörden haben den Finanzämtern auch neben 
der im § 191 vorgesehenen Beistandspflicht Hilfe zu 
leisten, soweit dies wegen ihrer Kenntnis der ört
lichen Verhältnisse oder zur Ersparung von Kosten 
oder Zeit zweckmäßig ist1.

Der Reichsminister der Finanzen kann Gemeinden 
und Eemeindeoerbände gegen eine von ihm festzu
setzende angemessene Entschädigung mit Geschäften der 
Finanzämter und, soweit es sich um Rach- und Reu
veranlagungen handelt, ihrer Ausfchüsie betrauen und 
ihnen die Verwaltung bestimmter Steuern oder die
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Erhebung und Einziehung von Steuern übertragen'. 
Die Grundsätze für die Bemessung dieser Entschädigung 
bedürfen der Zustimmung des Reichsrats'.

1 $ 22 Abs. 1 erweitert die Beistandspflicht der Behörden 
nach § 191 für die hier besonders genannten Gemeinde- ufw. 
behörden dahin, daß diese Behörden unter gewissen Voraus
setzungen mit Geschäften betraut werden können, die zu den 
eigentlichen Aufgaben der FD. gehören. Einem Mißbrauch 
seitens der FD. schiebt RFME. v. 12. 2. 20 (AmtSbl. S. 199) 
einen Riegel vor.

Wegen der Zulässigkeit von sog. Sammelsendungen 
durch Gemeindebehörden im Besteuerungsverfahren s. RFME. 
v. 27. 3. 25 III D 3412.

2 Abs. 1 und 2 des § 22 unterscheiden sich folgendermaßen: 
Abs. 1 handelt von der Beistandspflicht der Gemeinde- usw. 
behörden auf Ansuchen der FD. in Einzelfällen, gleichgültig, 
ob die Tätigkeit der ersuchten Behörde sich dabei auf einen 
längeren oder kürzeren Zeitraum erstreckt. Abs. 2 dagegen 
gibt dem RFM. die Möglichkeit, die genannten Behörden 
ständig mit gewissen Obliegenheiten der FD. zu betrauen 
und sie dadurch zu Hilfsstellen der FD. (u. U. sogar geradezu 
zu Finanzämtern) zu machen, sie also in gewisser Beziehung 
in den Behördenorganismus der Reichsfinanzverwaltung ein* 
zugliedern.

3 S. Entschädigungsgrundsätze v. 5.10. 23 (RStBl. S. 855).

8 23. Soweit Gemeindebehörden oder andere Be
hörden oder Beamte Geschäfte der Finanzämter wahr
nehmen, haben sie den Weisungen der Finanzbehörden 
zu folgen.

§ 23a. Bei den Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen (ausschließlich der Erbschaftssteuer) und 
bei der Umsatzsteuer soll das Finanzamt vor der Ver
anlagung die für den Steuerpflichtigen zuständige
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Gemeindebehörde hören. Der Vorsteher der Ge
meindebehörde, sein Vertreter oder ein durch schrift
lichen Auftrag der Gemeindebehörde ausgewiesener 
Beauftragter ist berechtigt, mit beratender Stimme 
an den Sitzungen des Steuerausschusses (§ 25) teil- 
zunehmen, solange in den Sitzungen über die Veran
lagung von Steuerpflichtigen, die in der Gemeinde 
ihren Wohnsitz, ihren ständigen Aufenthalt, ihren Sitz 
oder eine Niederlassung haben, beraten oder beschlossen 
wird.

Die Vorschriften des § 10 Abs. 1, 3, 4 und des 
8 376 gelten auch für die Personen, die namens der 
Gemeinden im Vesteuerungsverfahren mitwirken oder 
als Beamte, Angestellte oder Beauftragte von Ge
meinden oder als Inhaber von Ehrenämtern Kenntnis 
über Verhältnisse, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 
eines Steuerpflichtigen erhalten.

§ 23a ist eingefügt durch § 43 der 3. StNVdg. Für die prak
tische Durchführung gibt RFME. v. 18. 5. 24 IIID 3964 
Richtlinien.

§ 24. Die Finanzämter und ihre Hilfsstellen stehen 
unter Leitung von Vorstehern, denen die erforder
lichen Beamten beigegeben werden. Mit Vertretung 
der Vorsteher im allgemeinen oder mit Wahrnehmung 
einzelner Dienstgeschäfte der Vorsteher können andere 
Beamte betraut werden.

Die Vorsteher haben daraus zu halten, daß die 
Steuern in ihrem Bezirke nach dem Gesetze verwaltet 
und alle Steuerpflichtigen gleichmäßig behandelt 
werden. Sie haben alles, was für die Festsetzung der 
Steuern in ihrem Bezirke wichtig ist, sorgfältig zu er-
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künden und die Nachrichten darüber zu sammeln und 
fortlaufend zu ergänzen.

Die Ernennung der Vorsteher der Finanzämter 
erfolgt nach Anhörung des Präsidenten des Landes
finanzamts und im Benehmen mit den obersten Lan- 
desfinanzbehörden.

§ 25. Für die Steuern vom Einkommen und vom 
Sennögen1 ausschließlich der Erbschaftssteuer find bei 
den Finanzämtern Ausschüsse zu bilden. Diese wirken 
mit2 bei der Veranlagung, bei Nach- und Neuveran- 
lagungen außer im Falle des § 97, bei Berichtigung 
vorläufiger Veranlagungen und bei der Entscheidung 
über Erstattungsansprüche; das gleiche gilt für die 
Entscheidung über den Einspruch gegen Bescheide, bei 
denen Ausschüsse mitgewirkt haben. Des weiteren ob
liegt diesen Ausschüssen zwecks Kontrolle der Veran
lagung die Einsichtnahme in die die Veranlagungs
ergebnisse enthaltenden Steuerlisten2.

Die Ausschüsse sind an die Ausführungsbestimmun
gen gebunden.

1 Bei der Festsetzung der Vermögenssteuer wirken die 
Ausschüsse nun nicht mehr mit (§ 14 Abs. 1 VermStGes.), 
auch nicht bei Festsetzung des Einheitswertes des Gesamt
vermögens einschließlich der Werte der zum sonstigen Ver
mögen gehörigen Gegenstände (RBewGes. §§ 72, 73). Im 
übrigen aber weitgehende Mitwirkung der Grundwert- und 
Gewerbeausschüsse.

2 Bezüglich der Mitwirkung der Ausschüsse im einzelnen 
gilt noch (vgl. wegen der Gültigkeitsdauer $ 65 Abs. 3 der 
3. StNBdg., abgedruckt in Vordem, vor § 285) § 45 der 
3. StNVdg., welcher lautet:

„Für die Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
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bedarf eS der Mitwirkung der im $ 85 der AO. vorgesehenen 
Ausschüsse nicht:

1. wenn ein vorläufiger Steuerbescheid erlassen wird;
2. wenn ein Steuerbescheid erlassen wird, der sich auf die 

Anforderung von Steuervorauszahlungen beschränkt;
3. wenn auf Grund des § 76 Abs. 1 Nr. L der AO. ein 

Steuerbescheid zurückgenommen oder geändert wird;
4. wenn im Falle des $ 97 der AO. eine Nachveranlagung 

oder eine Neuveranlagung vorgenommen wird;
5. wenn über Erstattung-ansprüche, die auf RechtSgründe 

gestützt werden, entschieden wird;
6. wenn über Erinnerungen der im $ 288 Abs. 3 Satz 8 und 

im § 293 Abs. 1 Satz 2 der AO. bezeichneten Art ent
schieden wird."

(Zusatz: Zu Nr. 3 deS § 45 gibt RFME.v. 18.2.24 ITT D1540 
Richtlinien. Wichtig besonders die Notwendigkeit der Mit
wirkung der Ausschüsse bei Zurücknahme von Einspruchsent
scheidungen, an denen sie mitgewirkt haben! S. darüber 
auch Bem. 3, 5 zu § 76.)

Die Neufestsetzung von Eink.St.Vorauszahlungen ist keine 
Veranlagung t S. des § 25 (RFH. L RStBl. 1925 S. 35).

3 Abs. 1 S. 3 ist eingefügt durch Art. V § 1 be8 Ges. v. 
10. 8. 25 (RGBl. I S. 211).

§ 26. Das Amt eines Ausschußmitglieds ist ein 
Ehrenamt, jedoch kann eine angemessene Entschädi
gung für Aufwand und Zeitverlust zugebilligt werdend 

Bei der Bildung der Ausschüsse ist darauf zu sehen, 
daß die verschiedenen Arten des Vermögens und Ein
kommens vertreten sind3.

Die Ausschußmitglieder werden von Organen der 
Selbstverwaltung gewählt3. Dazu können ernannte 
Mitglieder treten,' die Zahl der ernannten Mitglieder 
darf nicht größer sein als die Hälfte der Zahl der ge
wählten.
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Die näheren Bestimmungen über die Bildung der 
Ausschüsse und ihr Verfahren erläßt der Reichs
minister der Finanzen unter Berücksichtigung der Ber- 
hältnisse in den Ländern nach Anhörung der obersten 
Landesfinanzbehörden4.

1 Wegen Entschädigung s. Anm. 1 zu § 16.
8 Hierzu § 7 StAuSschOdg. (s. nächste Anm.).
8 Die Wahl kann vom Präsidenten deS Landesfinanzamts 

nur auf Grund des $ 7 Abs. 2 StAuSschOdg. (wegen Nicht
beachtung der gemäß § 7 Abs. 1 a. a. O. ausgestellten Grund
sätze) beanstandet werden. Im übrigen richtet sich eine An
fechtung der Wahl nach den landesrechtlichen Normen und die 
Entscheidung hierüber ist Sache der zuständigen Landesbehörden 
(in Preußen Regierungspräsident).

4 Hierzu erging die Verordnung über die Bildung der Aus
schüsse bei den Finanzämtern und ihr Verfahren v. 25. 5. 20 
(RGBl. S. 1118, die sog. StAuSschOdg.) mit ErgänzVdg. 
v. 10. 3. 23 (RGBl. I S. 191, bett. Änderung der §§ 2, 5 
Abs. 2 und Einfügung des § 7 Abs. 2). Die SteuerauSschuß- 
ordnung ist im Anhang dieser Ausgabe unter Nr. 2 in ihrer 
jetzt geltenden Fassung abgedruckt.

Die Wahlperiode für die Ausschüsse läuft jeweils 3 Jahre 
vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Die Wahl kann, wie aus dem 
Wortlaut deS § 10 Abs. 4 der StAussch Odg. hervorgeht, im Be- 
darfSfaNe auch schon vor Mai (im März oder April) vorge
nommen werden (RFMS. v. 10. 3. 23 IIIA 8057). Der 
letztgenannte RFME. hat weiterhin zu einigen Bestimmungen 
der StAuSschOdg. folgendes ausgesprochen:

Im Rahmen deS § 13 Abs. 1 Nr. 3 der StAuSschOdg. kann 
daS LFA. allgemein anordnen, daß der Finanzamtsvorsteher 
seine Vertreter im Ausschußvorsitz selbst bestimmt. 
Dies wird sich besonders für große FA. empfehlen.

Gemäß $ 15 Abs. 1 der StAuSschOdg. sind die Beschlüsse 
deS Ausschusses zu den einzelnen Sachen schriftlich fest-
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zulegen. Es genügt Eintragung in Listen oder in den ein
zelnen Steuerakten.

Sachverständige oder Auskunftspersonen (§ 16 
StAusschOdg.) dürfen bei der Beschlußfassung des Ausschusses 
nicht zugegen sein.

Zu erwähnen ferner RFME. v. 6. 6. 22 III P 39: Bei 
Verhinderung eines Ausschußmitglieds und seines be
sonderen Vertreters kann aus der Reihe der übrigen Ver
treter ein anderer zu den Sitzungen herangezogen werden. 
§ 26 Abs. 2 AO. ist zu beachten. Zugehörigkeit zur gleichen 
Berufsgruppe nicht unbedingt erforderlich. Nicht zulässig 
ist es, zum Ersatz eines ausfallenden gewählten Mitgliedes 
oder seines Vertreters ein neues Mitglied zu ernennen, 
solange nicht die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 AO. vor
liegen.

§ 27. Wählbar in die Ausschüsse sind Deutsche, die 
mehr als fünfundzwanzig Jahre alt sind, mindestens 
seit einem Jahre im Veranlagungsbezirk oder, wenn 
eine Gemeinde in mehrere Veranlagungsbezirke ein
geteilt ist, in der Gemeinde wohnen und direkte 
Steuern zahlend Im übrigen gelten sinngemäß die 
Vorschriften des § 16 Abs. 2 bis 4; an Stelle des Vor
sitzenden des Finanzgerichts entscheidet der Vorsteher 
des Finanzamts".

1 Fehlen der genannten Voraussetzungen macht die Wahl 
ungültig.

B Vgl. die Bemerkungen zu § 16. Uber Wählbarkeit und 
Ernennbarkeit von Steuerausschußmitgliedern sind weiterhin 
folgende wichtigere Erlasse des RFM. ergangen:

Vom 22. 5. 22 III P 13 17 3:fFrauen, bei denen die 
Voraussetzungen der §§ 16 Abs. 2 und 27 für die Wählbarkeit 
erfüllt sind, können zu Mitgliedern der Ausschüsse (ebenso 
wie in die Finanzgerichte) gewählt werden.
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Vom 12. 8. 21 III P 2463: Personen, die nach §§ 27, 
16 AO. in Verbindung mit § 34 GBG. zu Mitgliedern der 
Steuerausschüsse nicht wählbar sind, sollen auch nicht zu 
solchen ernannt werden.

Vom 13. 3. 22 III P 17 960: Beamte bedürfen 
zur Übernahme des Ehrenamts eines Steuerausschußmit
gliedes nicht der Genehmigung der obersten Reichsbehörde. 
Der Erlaß enthält sodann noch besondere Weisungen über die 
Heranziehung von Post- und Eisenbahnbeamten.

Vom 6. 4. 22 III P 5280, 10. 6. 22 III P 14 370, 
6.7. 23 III 14 193: ? Richter und Staatsanwälte 
(Amtsanwälte) sollen gemäß § 34 Ziff. 5 GVG. in Verbin
dung mit §*16 Abs. 2, § 27 AO. nicht zu Steuerausschußmit
gliedern bestellt werden. Dasselbe gilt von Bürgermeistern, 
wenn sie nebenamtlich Amtsanwälte sind. Im übrigen hängt 
die Bestellbarkeit der Bürgermeister zu Steuerausschuß
mitgliedern davon ab, ob sie nach Landesrecht zum Schöffen- 
und Geschworenenamt zugelassen sind. Für Preußen ist 
diese Frage — ebenso bezüglich der Amtsvorsteher — in 
bejahendem Sinne entschieden.

Die Frage, wer zu den in § 34 Nr. 6 GBG. genannten 
„gerichtlichen ,und polizeilichen Vollstreckungs
beamten" gehört bestimmt sich gleichfalls nach Landesrecht.

8 28. Unterlassen die Organe der Selbstverwaltung 
trotz Aufforderung die Wahl von Ausschußmitglie- 
betn1, so ernennt das Landesfinanzamt die Ausschutz- 
mitglieder-.

Verweigert ein Ausschuß die Erledigung seiner Ge
schäfte, so entscheidet das Finanzamt ohne Hilfe des 
Ausschusses.

1 Ein „ Unterlassen" kann auch angenommen werden, 
wenn zur Vornahme einer notwendigen Wahl oder Ersatzwahl 
seitens des betr. WahlkörperS nicht rechtzeitig geschritten wird, 
gleichgültig, auS welchem Grunde.
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1 Diese Ernennung ist eine andere als jene nach § 26 Abs. 3. 
DaS LFA. hat hier die Vorschriften über die Wählbarleit zu 
beachten.

§ 29. Die Ausschußmitglieder haben bei Eintritt 
in ihre Tätigkeit dem Borsteher des Finanzamts durch 
Handschlag an Eides Statt zu geloben, bei den Aus- 
schußverhandlungen ohne Ansehen der Person nach 
bestem Wissen und Gewissen zu verfahren, die Ver
handlungen und die hierbei zu ihrer Kenntnis gelan
genden Verhältnisse der Steuerpflichtigen strengstens 
geheimzuhalten und Geschäfts- und Betriebsgeheim
nisse nicht unbefugt zu verwertend

Bei Wiederwahl oder Wiederernennung genügt 
die Verweisung auf die früher abgegebene Ver
sicherung.

1 Ein Ausschußmitglied, das einem Steuerpflichtigen 
Vorgänge aus der Sitzung (die Abstimmung eines anderen 
Mitgliedes, das Gutachten eines Sachverständige« usw.) 
mitteilt, kann mit Ordnungsstrafe nach § 377 AO. bestraft 
werden. Bei Verletzung der Schweigepflicht nach § 10 AO. 
tritt Bestrafung nach § 376 AO. ein. (RFME. v. 6. 6. 22 III R 
3239.)

§ 30. Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn außer 
dem Vorsitzenden (Abs. 2) mindestens zwei Mitglieder 
anwesend sind. Bei Ausbleiben von Mitgliedern gilt 
sinngemäß der § 56 des Eerichtsverfasiungsgesetzes,' der 
Vorsteher des Finanzamts entscheidet.

Der Vorsteher des Finanzamts leitet die Verhand
lungen des Ausschußes. Bei Abstimmungen entscheidet 
Stimmenmehrheit. Der Vorsteher stimmt mit bei 
Stimmengleichheit entscheide? seine Stimme. Bilden
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sich wegen eines Betrags, der für die Steuerberech- 
nung wesentlich ist, mehr als zwei Meinungen, so 
werden die Stimmen für den höchsten Betrag den 
Stimmen für den nächstniederen hinzugezählt, bis sich 
eine Mehrheit ergibt.

§ 31. Der Reichsminister der Finanzen und die 
Landesfinanzämter sind befugt, jederzeit in den Gang 
von Ausschußverhandlungen Einsicht zu nehmen und 
zu den Sitzungen der Ausschüsie Beamte mit beraten
der Stimme zu entsenden.

Vierter Abschnitt.

Der ReichSfinanzhof.
§ 32. Der Reichsfinanzhof ist oberste Spruchbehörde 

in Steuersachen.
Als Beschlutzbehörde entscheidet er in den ihm durch 

Gesetz besonders übertragenen Sachen. 
Als Spruchbehörden entscheiden die Senate des 

Reichsfinanzhofs in der Besetzung von fünf Mit
gliedern einschließlich des Vorsitzenden. Im Veschluß- 
verfahren entscheiden sie, soweit nichts anderes vor
geschrieben ist, in der Besetzung von drei Mitgliedern 
einschließlich des Vorsitzenden.

Auf Antrag einer Landesregierung kann der 
Reichsminister der Finanzen den Reichsfinanzhof als 
oberste Spruchbehörde für Landesabgaben bestellen. 

§ 33. Der Reichsfinanzhof hat seinen Sitz in 
München. 

Er besteht aus einem Präsidenten und den erfor
derlichen Senatspräsidenten und Räten. 

Nieder!, Av. S.Ausl.
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8 34. Die Mitglieder des Reichsfinanzhofs werden 
vom Reichspräsidenten auf Lebenszeit ernannt. Die 
übrigen Beamten ernennt der Reichsminister der 
Finanzen.

§ 35. Zum Mitglied des Reichsfinanzhofs kann 
nur ernannt werden, wer das fünfunddreitzigste 
Lebensjahr vollendet hat. Mindestens die Hälfte der 
Mitglieder mutz die Befähigung zum Richteramt er- 
langt haben.

§ 36. Die Mitglieder des Reichsfinanzhofs sind als 
solche unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen,' 
Artikel 104 der Verfassung findet auf sie Anwendung. 

Für die dienstliche Bestrafung der Mitglieder des 
Reichsfinanzhofs und ihre Versetzung in den Ruhe
stand gelten entsprechend die Vorschriften für die Mit
glieder des Reichsgerichts.

Den Vertreter der Staatsanwaltschaft bestimmt 
der Reichspräsident.

8 37. Beim Reichsfinanzhof werden nach Bedarf 
Senate gebildet. Ihre Zahl bestimmt der Reichs
minister der Finanzen.

§ 38. Der Präsident führt den Vorsitz im großen 
Senat (§ 46) und in dem Senat, dem er sich anschlietzt. 
In den anderen Senaten führen Senatsprästdenten 
den Vorsitz.

Der Vorsitzende wird im Senat von dem Mitglied 
vertreten, das dem Dienstalter nach und bei gleichem 
Dienstalter der Geburt nach das älteste Mitglied ist. 

Der Präsident wird in seinen übrigen Geschäften 
von dem Senatspräsidenten vertreten, der dem Dienst-
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alter nach und bei gleichem Dienstalter der Geburt 
nach der älteste ist.

§ 39. Vor Beginn des Geschäftsjahrs verteilen 
der Präsident» die Senatspräsidenten und die dem 
Dienstalter» bei gleichem Dienstaller der Geburt nach 
drei ältesten Mitglieder die Geschäfte unter die Senate 
und bestimmen die ständigen Mitglieder der Senate 
sowie ihre regelmäßigen Vertreter. Hierbei entscheidet 
Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Präsidenten den Ausschlag. Jedes Mit
glied kann mehreren Senaten angehören.

Die Anordnungen können im Laufe des Geschäfts
jahrs nur geändert werden» wenn es wegen Itber- 
lastung eines Senats oder wegen Wechsels oder 
dauernder Verhinderung einzelner Mitglieder erfor
derlich wird.

§ 40. Der Präsident kann bestimmen, daß ein 
Senat in einzelnen Sachen, in denen bereits verhan
delt ist, auch nach Ablauf des Geschäftsjahrs in seiner 
ftüheren Zusammensetzung verhandle und entscheide. 

8 4L Bei Verhinderung des regelmäßigen Ver
treters eines Mitglieds bestimmt der Präsident einen 
zeitweiligen Vertreter.

842. Im Senate verteilt der Vorsitzende die Ge
schäfte auf die Mitglieder.

8 43. Der Reichsminister der Finanzen kann 
Fragen der Auslegung der Steuergesetze dem Reichs
finanzhof zur Begutachtung vorlegen. Im Falle des 
8 32 Abf.4 hat die oberste Landesbehörde die gleiche 
Befugnis bei Fragen der Auslegung der Landes- 
steuergesetze.
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8 44. Der Reichsfinanzhof veröffentlicht seine Ent
scheidungen, soweit sie grundsätzliche Bedeutung haben. 
Der Reichsminister der Finanzen bestimmt die Art 
der Veröffentlichung.

über die Pflicht der Finanz behörd en -um Bezug der 
amtlichen Sammlung der Enscheidungen s. RFME. v. 7. 4. 20 
(RStBl. S. 233). Dgl. auch § 15 Abs. 1 GeschO. für die 
Finanzämter.

§ 45. Der Geschäftsgang des Reichsfinanzhofs 
wird durch eine Geschäftsordnung geregelt, die der 
Reichsfinanzhof auszuarbeiten und dem Reichsminister 
der Finanzen zur Bestätigung vorzulegen hat.

8 46. Will ein Senat in einer Rechtsfrage von 
einer nach § 44 veröffentlichten Entscheidung* ab
weichen, so hat er die Sache unter Begründung seiner 
Rechtsauffassung an den großen Senat zu verweisen. 

Der große Senat besteht aus dem Präsidenten und 
den Senatspräsidenten oder ihren Vertretern und aus 
vier Mitgliedern oder deren Vertretern, die nach § 39 
im voraus für ein Geschäftsjahr zu bestimmen sind. 
Ferner haben der Senat, der abweichen will, und 
wenn er von der Entscheidung anderer Senate ab
weichen will, auch diese Senate ein Mitglied zur Teil
nahme an der Entscheidung in den großen Senat zu 
entsenden.

Soweit die Entscheidung in der Sache eine münd
liche Verhandlung erfordert, erfolgt diese vor dem 
großen Senat.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Präsidenten.

1 Gin Gutachten des RFH. nach § 43 ist leine Entscheidung
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in diesem Sinne, auch wenn Veröffentlichung in der amtlichen 
Sammlung erfolgt ist.

Fünfter Abschnitt.

Ausschließung und Ablehnung der Beamten.
§ 47. In Steuersachen soll nicht mitwirken',
1. wer selbst beteiligt' ist,
2. wessen Ehegatte beteiligt ist, auch wenn die 

Ehe nicht mehr besteht,
3. wer mit einem Beteiligten in gerader Linie ver

wandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie 
im zweiten oder dritten Grade verwandt oder 
im zweiten Grade verschwägert ist,

4. wer für einen Beteiligten als gesetzlicher Ver
treter oder als Bevollmächtigter aufzutreten 
berechtigt ist,

5. wer Beamter oder Angestellter eines Beteilig
ten oder Mitglied des Aussichtsrats einer be- 
teiligten Gesellschaft ist,

6. wer bei einer angefochtenen Entscheidung oder 
Rechtsmittelentscheidung mitgewirkt hat',' diese 
Borschrift gilt nicht für die Entscheidung über 
den Einspruch.

Wer nicht mitwirken soll, darf« nicht zugegen sein, 
solange über die Angelegenheit beraten und entschie
den wird.

1 Ordnungsvorschrift. Uber Wirkung der Nichtbeachtung 
s- § 48.

Zu den „Mttwirkenden" gehören alle nach § 10 „tätig" 
werdenden oder „zugezogenen" Personen (s. Anm. zu § 10). 

3 Als „Beteiligt" ist in Anlehnung an § 226 Abs. 2 jede 
Person anzusehen, deren Interesse nach den Steuergesetzen
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durch die Entscheidung berührt wird, also nicht nur der Steuer
pflichtige, sondern auch jeder, der neben dem Pflichtigen für 
die Steuer haftbar gemacht werden kann (z. B. Vertreter 
nach §§ 84ff.).

Daß eine nicht auf den Steuergesetzen, sondern auf anderen 
Gesetzen oder vertraglichen Abmachungen beruhende ev. Haft
pflicht dritter Personen die Beteiligteneigenschast nicht be
gründet, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

4 Unter Mitwirkung in diesem Sinne ist nur die unmittel
bare Mitwirkung zu verstehen, also eine Tätigkeit bei Erlaß 
der Verfügung selbst. Ein Mitglied des Finanzgerichts wird 
also an der Mitwirkung an einer Berufungsentscheidung nicht 
dadurch gehindert, daß es in seiner Eigenschaft als Referent 
des LFA. dem Finanzamt Weisungen in der Angelegenheit 
erteilt hatte, es sei denn, daß es sich nach § 49 für befangen 
erklärt (E. Bd. 17 S. 254). Bei Zurückverweisung einer Sache 
durch den RFH. an daS Finanzgericht sind die FG.-Mitglieder, 
die an der früheren Entscheidung beteiligt waren, von Mit
wirkung an der neuen Entscheidung nicht ausgeschlossen (RFH. 
v. 80. 4. 26, 40. Spruchsammlg. d. D.Jur.Ztg. Nr. 4 zu § 47).

Daß ein Ct.-Aussch.Mitglied zur Mitwirtung an derselben 
Sache im Finanzgericht nach § 47 Nr. 6 nicht befugt ist, 
kann nicht zweifelhaft sein (EBd. 6 S. 830).

5 Trotz des verschiedenen Wortlauts („darf") hat Abs. 2 
doch keine andere Bedeutung als Abs. 1, nämlich die einer 
Soll Vorschrift.

8 48. Handlungen einer Steuerbehörde sind nicht 
deshalb unwirksam, weil ein Beamter4, der nicht mit
wirken sollte, sie vorgenommen oder bei ihnen mit
gewirkt hat4.

1 „Beamte": Hierzu gehören auch Sachverständige usw.; 
vgl. § 10 Abs. 2 und 3.

2 Die Handlungen (Verfügungen usw.) der Behörde sind 
also zunächst trotz Nichtbeachtung deS § 47 wirksam, sie sind
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jedoch wegen dieser Mchtbeachtung anfechtbar, gegebenenfalls 
sogar mit Rechtsbeschwerde nach $ 267 Nr. 2.

8 49. Ein Beamter (§ 10) kann sich der Ausübung 
seines Amtes wegen Befangenheit enthaltend Er be
darf hierzu der Zustimmung' des Leiters der Behörde, 
der er angehört,' bei dem Leiter der Behörde entschei
det die vorgesetzte Behörde, bei Mitgliedern eines 
Gerichts oder eines Ausschusses die Kammer, der 
Senat oder der Ausschuß'.

1 Nach seiner freien Entschließung. Jedoch handelt eS sich 
hierbei selbstverständlich nicht um eine unter $ 6 fallende Er
messensvorschrift, deren Mchtbeachtung etwa die dort in Anm. 2 
erwähnten Folgen hätte.

Die Bezugnahme auf $ 10 bewirkt, daß auch die in § 10 
genannten Personen ohne Beamteneigenschaft im technischen 
Sinne sich befangen erklären können, z. B. Sachverständige. 
Anders Auskunftspersonen (vgl. Bem. zu $ 10); diese haben 
höchstens daS Recht der Auskunftsverweigerung nach §§ 178, 
179.

8 Die Zustimmung ist aktenkundig zu machen. Ihre Ver
weigerung wird unter Umständen einen wesentlichen Mangel 
deS Verfahrens (§§ 264 Abs. 1, 267 Nr. 2) darstellen können. 

8 Wenn Personen in Frage stehen, die der betreffenden 
Behörde nicht angehören (z. B. Sachverständige), wird zur 
Zustimmung sinngemäß der Leiter der Behörde zuständig sein, 
welche die Mitwirkung der betr. Person veranlaßt hat.

§ 50. Ausschußmitglieder, die ein gleiches oder 
ähnliches Geschäft betreiben wie der Steuerpflichtige 
oder bei einer Gesellschaft beteiligt oder angestellt 
stiib1, die ein gleiches oder ähnliches Geschäft betreibt, 
können zur Wahrung von Geschäfts- oder Betriebs
geheimnissen' abgelehnt werden, wenn der Ausschuß
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über Erwerbs- oder Vermögensverhältnisse des 
Steuerpflichtigen Auskunft wünscht, die nicht ohne 
Offenbarung eines solchen Geheimnisses dargelegt 
werden können.

Das Ablehnungsgesuch ist beim Finanzamt an- 
zubringen'. Dieses entscheidet endgültig4.

Abs. 1 gilt sinngemäß für die ehrenamtlich tätigen 
Mitglieder der Finanzgerichte. Das Ablehnungsgesuch 
ist beim Vorsitzenden der Kammer anzubringen'. Die- 
ser entscheidet endgültig4.

1 Die in der 1. Aufl. vertretene Anschauung, daß Anstel
lung bei einer ein gleiches Geschäft betreibenden Einzelperson 
kein Ablehnungsrecht gebe, wird trotz des Wortlauts der Vor
schrift mit Rücksicht auf deren Zweck und wirtschaftliche Be
deutung (§ 4) nicht aufrechterhalten.

Der Begriff „Betreiben eines Geschäfts" wird, wie bei 
Becker ausgesührt, nicht streng privatrechtlich, sondern wirt
schaftlich auSzulcgen sein, daher z. B. auch zutreffen auf der» 
Geschäftsbetrieb eines Ehemannes für Rechnung seiner Frau.

2 Es muß sich um wirkliche Betriebs- und Geschäftsgeheim- 
nisse handeln, nicht etwa um Offenlegung finanzieller Ver
hältnisse, z. B. schwieriger Zahlungslage u. a.

3 Eine Frist für die Anbringung ist nicht vorgesehen. 
ES genügt, wenn das Gesuch rechtzeitig, d. h. ehe der Ausschuß 
die nach Abs. 1 gewünschte Auskunft erhält, angebracht wird.

4 Unter Berücksichtigung des § 6, also nach verständigem 
Ermessen. Gegen die Entscheidung des Finanzamts kann 
gegebenenfalls Aufsichtsbeschwerde erhoben werden (§ 13).
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Zweiter Teil.
Besteuerung.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Vorschriften.

ErsterTitel. 
Vorschriften zum Verfahren.

I. Örtliche Zuständigkeit.
Vorbemerkungen zu §§ 51—63.

Die §§ 51—63 beziehen sich nur auf die örtliche Zu
ständigkeit, deren Abgrenzung, Folgen der Unzuständigkeit, 
Geltendmachung der Unzuständigkeit usw.

Dabei ist vorweg zu betonen, daß die Zuständigkeitsvor- 
schriften der AO., wie der Wortlaut der betr. Paragraphen 
(„soweit nicht anderes vorgeschrieben ist") ergibt, teilweise 
nur subsidiäre Bedeutung haben.

Die sachliche Zuständigkeit ist in der AO. nicht ge
regelt; sie ergibt sich teilweise aus den Steuergesetzen, durch 
welche den Finanzämtem im allgemeinen ihre Aufgaben zu
gewiesen werden, teilweise auch aus Sonderbesttmmungen 
gemäß § 21 Abs. 2, durch welche — namentlich in größeren 
Städten — einzelnen Finanzämtern gewisse Steuerarten für 
einen Bezirk ausschließlich übertragen werden (wie dies z. B. 
hinsichtlich der Kraftfahrzeugsteuer für Berlin durch Bdg. v. 
18. 10. 26, Amtsbl.. S. 109, geschehen ist). Soweit eiüe der
artige Sonderbestimmung nicht besteht, sind zur Erledigung 
der den Finanzämtern zugewiesenen Geschäfte alle Finanz
ämter sachlich zuständig.

Ein örtlich für die Besteuerung zuständiges Finanzamt 
kann ohne Inanspruchnahme eines anderen Finanzamts 
außerhalb seines Bezirks Amtshandlungen vornehmen, die
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zur Durchführung der Besteuerung erforderlich sind. Dies 
folgt aus dem Fehlen einer dem § 166 (früher 167) GBG. 
entsprechenden Vorschrift der AO. (So RFME. v. 22. 2. 22 
III P 15149; doch soll stets vorherige^Benachrichtigung, bei 
Gefahr im Verzug nachttägliche Mtteilung an das Finanzamt 
des betteffenden Bezirls erfolgen.)

§ 5L Wenn das Gesetz eine natürliche Person für 
steuerpflichtig erklärt, ist, soweit nichts anderes vor
geschrieben ist1, das Finanzamt für die Besteuerung zu
ständig', in dessen Bezirk der Steuerpflichtige seinen 
Wohnsitz' oder, wenn er im Inland keinen Wohnsitz 
hat, seinen gewöhnlichen Aufenthalt' hat.

Bei mehrfachem Wohnsitz im Inland ist der Wohn
sitz, der mit einem dienstlichen Wohnsitz' zusammen
fällt, vor einem andern Wohnsitz, der Wohnsitz im 
Heimatstaate vor dem Wohnsitz in einem anderen 
Lande und, wenn keiner dieser Fälle vorliegt, der 
Wohnsitz an dem Orte maßgebend, wo sich der 
Steuerpflichtige vorwiegend1 aufhält.

Bei Steuerpflichtigen, die zur Zeit der Ermittlung 
der Steuer weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn
lichen Aufenthalt im Inland haben, ist,

1. wenn die Steuerpflicht nur an den Besitz in
ländischen Grundvermögens oder an den Betrieb 
eines Unternehmens im Inland geknüpft ist, 
a) bei inländischem Grundvermögen das Finanz

amt zuständig, in dessen Bezirk das Grund
stück liegt. Liegt es in den Bezirken mehrerer 
Finanzämter, so ist das Finanzamt zuständig, 
in dessen Bezirk das Verzeichnis der Steuer
werte der Grundstücke geführt wird (§ 155);
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b) beim Betrieb eines Unternehmens im In
land ist das Finanzamt zuständig, in dessen 
Bezirk das Unternehmen betrieben wird. 
Wird es in mehreren Bezirken betrieben, so 
ist das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk 
sich die Leitung des Unternehmens befindet. 

Wenn die Dorschriften unter a und b nicht 
ausreichen und

2. in den übrigen Fällen ist das Finanzamt zu
ständig, in dessen Bezirk der nach § 71 ernannte 
Vertreter seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat 
(Abs. 1, 2); fehlt es an einem solchen, so ist das 
Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk sich Ver
mögen des Steuerpflichtigen befindet, und wenn 
dies für mehrere Finanzämter zutrifft, in dessen 
Bezirk sich der größte Teil des Vermögens be
findet.

1 Unter § 61 fallen hauptsächlich die Einkommen- und 
Vermögenssteuer natürlicher Personen. „Anderes" ist vor
geschrieben z. B. in §§ 53—66.

1 Zuständig für das ganze Verfahren (abgesehen 
von etwaigen Sttafverfahren, s. oben überblick zur AO.) ist 
dasjenige Finanzamt, dessen Zuständigkeit entsprechend den 
Vorschriften der §$ ölff. bei Beginn des Ermittlungs
verfahrens begründet war. Dies ergibt sich zweifelsfrei 
aus dem Wortlaut des Abs. 3. (Zustimmend auch Becker. 
Die teilweise verttetene Ansicht, daß eS auf den Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuerschuld ankomme, führt 
praktisch zu unhaltbaren Ergebnissen und verwechselt offen
sichtlich Zuständigkeit zur Durchführung mit theoretisch 
bestehender dienstlicher Verpflichtung zur Durchführung.) 
Anders nur dann, wenn bereit- bei Beginn der Ermittlungen 
seststeht oder mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist, daß
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demnächst, und -war vor Beendigung deS Verfahrens durch 
Veränderungen der Verhältnisse die Zuständigkeit eines anderen 
Finanzamts begründet werden wird. In diesem Falle kann 
daS zunächst zuständige Finanzamt jenes andere Finanzamt 
um Übernahme der Sache gemäß § 58 ersuchen. Das weitere 
regelt $ 58. Ein derartiges Ersuchen wird übrigens auch dann 
gerechtfertigt fein, wenn aus irgendwelchen anderen Gründen 
das an sich zuständige Finanzamt das Verfahren nur mit un
verhältnismäßig größeren Schwierigkeiten, Kosten, ev. auch 
größerer Gesahr sachlicher Unrichtigkeit durchführen könnte 
als ein anderes Finanzamt.

Wegen Veränderung der Zuständigkeit während des 
Verfahrens f. § 59.

über den Fall, daß ein Finanzamt sich irrtümlich für 
zuständig gehalten hat, f. Anm. 4 zu § 58.

3 Uber die Begriffe „Wohnsitz" und „dienstlicher Wohu- 
sitz" f. § 62, über den Begriff „Aufenthalt" § 63.

4 Tatfrage, die zuweilen recht schwer zu entscheiden sein 
wird. Läßt sie sich überbauvt nicht entscheiden, so kommt § 57 
zur Anwendung.

§ 52. Wenn das Gesetz eine juristische Person, eine 
Personenvereinigung oder ein Zweckvermögen für 
steuerpflichtig erklärt, ist, soweit nichts anderes oorge- 
schrieben ist1, das Finanzamt zuständig, in dessen Be
zirk der Ort der Leitung3 liegt. Fehlt es an einem 
solchen im Inland, so ist das Finanzamt zuständig, in 
dessen Bezirk der nach § 71 ernannte Vertreter seinen 
Wohnsitz oder Aufenthalt hat (§ 51 Abs. 1, 2). Ist kein 
Vertreter nach § 71 bestellt, so ist das Finanzamt zu
ständig, in dessen Bezirk sich Vermögen des Steuer
pflichtigen befindet, und wenn dies für mehrere 
Finanzämter zutrifft, das Finanzamt, in dessen Bezirk 
sich der größte Teil des Vermögens befindet.


